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1 Vorbemerkungen

1 Vorbemerkungen

Ein Mietspiegel ist gemäß § 558 Abs. 2 und § 558c Abs. 1 BGB eine Übersicht über die ge-
zahlten Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung,
Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit
(=ortsübliche Vergleichsmiete). Die ortsübliche Vergleichsmiete setzt sich aus Mieten zusam-
men, die in den letzten sechs Jahren neu vereinbart oder, von Betriebskostenänderungen
abgesehen, geändert worden sind.

Der Mietspiegel liefert Informationen über die ortsübliche Vergleichsmiete verschiedener Woh-
nungskategorien. Er trägt dazu bei, das Mietpreisgefüge im nicht preisgebundenen Wohnungs-
bestand transparent zu machen, Streitigkeiten zwischen Mietvertragsparteien zu vermeiden,
Kosten der Beschaffung von Informationen über Vergleichsmieten im Einzelfall zu verringern
und den Gerichten die Entscheidung in Streitfällen zu erleichtern. Er dient ferner der Begrün-
dung eines Erhöhungsverlangens zur Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete und der
Überprüfung der Angemessenheit gezahlter Mieten.

Der vorliegende Mietspiegel wurde im Auftrag der Stadt Mannheim durch das ALP Institut
für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH erstellt. Der Auftrag beinhaltete die Beratung bei
der Konzeption und Planung der Mietspiegelerstellung, die Befragung der Mieter:innen und
Vermieter:innen, die Datenauswertung sowie die Dokumentation der Mietspiegelerstellung.

Der Mietspiegel 2025 / 2026 für die Stadt Mannheim ist ein qualifizierter Mietspiegel gemäß
§ 558d Abs. 1 BGB, wurde also nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt. Der
Mietspiegel 2025 / 2026 basiert auf einer repräsentativen Primärdatenerhebung und wurde vom
Gemeinderat der Stadt Mannheim anerkannt. Der Mietspiegel ist ab dem 16. Dezember 2024
gültig.

Die Erstellung des Mietspiegels 2025 / 2026 erfolgte nach den Anforderungen des §558d Abs.
1 BGB. Es wurden die Mietspiegelverordnung (MsV) sowie die „Handlungsempfehlungen zur
Erstellung von Mietspiegeln“ des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2024)
berücksichtigt. Die Datenerhebung erfolgte unter Beachtung von Art. 238 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB).
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2 Ablauf der Mietspiegelerstellung

Nach Beauftragung fand zunächst eine Sitzung des Arbeitskreises Mietspiegel am 8. Februar
2024 statt. Dem Arbeitskreis gehörten Vertreter:innen folgender Institutionen an:

◦ Stadtverwaltung Mannheim
◦ GBG Wohnen GmbH
◦ Haus & Grund Mannheim e. V.
◦ Mieterverein Mannheim e. V.

Die Beteiligung der Interessenvertretungen von Mieter:innen und Vermieter:innen in einem
Arbeitskreis erhöht die Akzeptanz des Mietspiegels. Zudem verfügen die Vertreter:innen über
Kenntnisse des lokalen Wohnungsmarktes, die es bei Fragebogenerstellung und Auswertung
der erhobenen Daten zu beachten gilt.

Auf der ersten Arbeitskreissitzung mit Beteiligung des ALP Instituts am 8. Februar 2024 stellte
ALP das Konzept für die Mietspiegelerstellung sowie einen Fragebogenentwurf vor. Im An-
schluss an die Sitzung wurde der Fragebogen final abgestimmt.

Nach der Abstimmung des Fragebogens wurden von der Statistikstelle der Stadt Mannheim
Stromzählerdaten an ALP zur Stichprobenziehung übermittelt (siehe Abschnitt 4). Im Anschluss
erfolgte auf Basis des beschlossenen Fragebogens die Erhebung mit Stichtag 1. Juli 2024
(siehe Abschnitt 5). In Abstimmung mit der Auftraggeberin wurde der Mietspiegel als Regressi-
onsmietspiegel erstellt (Auswertung siehe Abschnitt 9).

Am 10. Oktober 2024 wurden die Ergebnisse dem Arbeitskreis Mietspiegel im Rahmen ei-
ner Präsentation vorgestellt. Am 5. November 2024 folgte dann die Vorstellung im Ausschuss für
Umwelt und Technik und am 19. November 2024 im Gemeinderat der Stadt Mannheim, welcher
den Mietspiegel als qualifizierten Mietspiegel anerkannte. Die Anerkennung als qualifizierter
Mietspiegel durch die nach Landesrecht zuständige Behörde und/oder von Interessenver-
tretungen der Vermieter:innen und der Mieter:innen ist neben der Einhaltung anerkannter
wissenschaftlicher Grundsätze bei der Erstellung des Mietspiegels nach § 558d Abs. 1 BGB
eines der beiden Kriterien für einen qualifizierten Mietspiegel. Der Mietspiegel ist ab dem
16. Dezember 2024 gültig.
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3 Erstellung der Fragebogen

Das Befragungskonzept sah eine parallele Befragung von Mieter:innen und Vermieter:innen vor.
Die Fragebogen für Mieter:innen und Vermieter:innen enthielten identische Fragen zur

◦ Prüfung der Mietspiegelrelevanz (Filterfragen)
◦ zum Mietverhältnis
◦ zur Art des Gebäudes (insb. Baujahr) und der Lage der Wohnung im Gebäude
◦ zur Ausstattung der Wohnung
◦ zum energetischen Zustand und zu Modernisierungsmaßnahmen
◦ zur Eigentümerkategorie

Die Filterfragen zu Beginn des Fragebogens zielen darauf ab, bestimmte Fälle von der Aus-
wertung auszuschließen. Da jede Wohnung nur einmal in die Auswertung eingehen soll, wird
im Mieter:innenfragebogen zunächst gefragt, ob der Haushalt bereits an der Befragung teil-
genommen hat. Aufgrund rechtlicher Bestimmungen werden in der Mieter:innen- und Vermie-
ter:innenbefragung außerdem folgende Fälle ausgeschlossen:

◦ Wohnungen, für die in den letzten sechs Jahren kein neues Mietverhältnis abgeschlossen
und die Miete, von Betriebskostenänderungen abgesehen, nicht geändert worden ist
(§ 558 Abs. 2 BGB);

◦ Preisgebundener Wohnraum, für den ein Berechtigungsschein notwendig ist oder Wohn-
raum mit einer Mietobergrenze (§ 558 Abs. 2 Satz 2 BGB), z. B. Sozialwohnungen;

◦ Wohnraum in einem Studierenden- oder Jugendwohnheim (§ 549 Abs. 3 BGB);
◦ Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist (§ 549 Abs. 2 Nr. 1

BGB);
◦ Wohnraum, der Teil der von dem/der Vermieter:in selbst bewohnten Wohnung ist und

den der/die Vermieter:in überwiegend mit Einrichtungsgegenständen auszustatten hat,
sofern der Wohnraum dem/der Mieter:in nicht zum dauernden Gebrauch mit seiner/ihrer
Familie oder mit Personen überlassen ist, mit denen er/sie einen auf Dauer angelegten
gemeinsamen Haushalt führt (§ 549 Abs. 2 Nr. 2 BGB);

◦ Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein anerkannter
privater Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringendem
Wohnungsbedarf zu überlassen, wenn sie den/die Mieter:in bei Vertragsschluss auf die
Zweckbestimmung des Wohnraums und die Ausnahme von den genannten Vorschriften
hingewiesen hat (§ 549 Abs. 2 Nr. 3 BGB).

Daneben wurden auf Beschluss des Arbeitskreises Mietspiegel weitere besondere Wohnraum-
verhältnisse aus der Erhebung ausgeschlossen, um eine möglichst gut vergleichbare ortsübliche
Vergleichsmiete ohne Eingang von Spezialfällen zu erhalten:
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3 Erstellung der Fragebogen

◦ Wohnungen in freistehenden Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und Reihenhäu-
sern;

◦ Wohnungen, für die eine (teil-)gewerbliche Nutzung im Mietvertrag vorgesehen ist (Ar-
beitszimmer zählen nicht dazu);

◦ Wohnungen, für die aufgrund eines Dienst-, Arbeits-, Verwandtschafts- oder Freund-
schaftsverhältnisses (etwa Hausmeister:innentätigkeit) eine ermäßigte oder keine Miete
gezahlt wird;

◦ Einzelzimmer, die Teil einer kompletten Wohnung sind oder Wohnungen ohne eigenen
Eingang (vom Treppenhaus, vom Hausflur, von außen);

◦ Wohnraum, der möbliert oder teilmöbliert vermietet wurde (ausgenommen Einbaukü-
che und/oder Einbauschränke), wenn keine Mietzahlung für die Möblierung separat im
Mietvertrag ausgewiesen ist;

◦ Wohnungen in sonstigen Wohnheimen, sozialen Einrichtungen oder Sammelunterkünften
(z. B. Pflegeheim, „Betreutes Wohnen“, soziale Wohngruppe).

Der Ausschluss aufgrund der 6-Jahres-Regel und der Art des Gebäudes (Ein- und Zweifa-
milienhäuser) geschah nicht anhand der Filterfragen, sondern auf Basis der Fragen 1 und
3 bzw. Frage 6. Traf einer der übrigen Ausschlussgründe für eine Wohnung zu, musste die
befragte Person den Fragebogen nicht über die Filterfragen hinaus ausfüllen, aber zurücksen-
den. Die Fragebogen der Mieter:innen- und Vermieter:innenbefragung sind in Anhang B und C
abgedruckt.
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4 Stichprobenziehung

Qualifizierte Mietspiegel müssen auf Basis einer Primärdatenerhebung bei Mieter:innnen
und/oder Vermieter:innen erstellt werden (§ 8 MsV). Die Befragung einer Stichprobe ist dabei
ausreichend, eine Vollerhebung ist nicht notwendig, solange ein ausreichend hoher verwertbarer
Rücklauf erzielt werden kann.

Die Auswertungsgrundgesamtheit ist die Gesamtheit aller mietspiegelrelevanten Wohnungen
(§ 2 MsV). Die Auswertungsgrundgesamtheit ist unbekannt, unter anderem deshalb, weil nicht
für jede Wohnung bekannt ist, ob sie in den letzten sechs Jahren neu vermietet wurde oder
eine Anpassung der Nettokaltmiete stattgefunden hat; in Deutschland existiert außerdem kein
zentrales Mietwohnungsregister.

Stattdessen wird die Erhebungsgrundgesamtheit gebildet, welche die Gesamtheit aller Woh-
nungen ist, aus der die Bruttostichprobe gezogen wird (§ 2 MsV). Im Falle von Mannheim
wurden analog zum Vorgehen in den vorherigen Mietspiegeln die Stromzählersitzdaten des
lokalen Energienetzbetreibers MVV Netze GmbH für die Stichprobenziehung genutzt. Die
Stromzählersitzdaten enthalten Daten über alle Stromzähler in Mannheimer Haushalten und
sind dabei unabhängig vom Stromlieferanten. Damit ist sichergestellt, dass alle Mannheimer
Haushalte mit einem Stromzähler in die Grundgesamtheit Eingang finden und somit im Rahmen
der Stichprobenziehung auch gezogen werden können. Ein zentraler Vorteil dieser Art der
Stichprobenquelle ist die eindeutige Zuordnung von Stromzähler und Wohnungen, sodass nicht
die Gefahr besteht, dass Wohnungen mehrfach in die Stichprobe gelangen.

Die kommunale Statistikstelle der Stadt Mannheim erhielt eine Datei mit 52.979 Netz-
Anschlussobjekten (Gebäude) der MVV Netze GmbH (Stand: Mai 2024), vermittelt über die
Soluvia IT-Services GmbH, einer Shared-Service-Gesellschaft der MVV Energie. Die Datei der
Netz-Anschlussobjekte umfasst alle Gebäude mit mindestens einem Stromzähler und somit
implizit auch alle Wohnungen mit einem Stromzähler. Für den qualifizierten Mietspiegel sollen
folgende Anschlussobjekte nicht berücksichtigt werden:

◦ Anschlussobjekte ohne Adresszuordnung (keine Wohnadresse, Brücken, Plätze, Parks
u.ä.),

◦ Heimadressen, Schulstandorte, geförderter Wohnraum (Adressen mit 100 % geförderten
Wohnungen),

◦ Anschlussobjekte mit weniger als drei Stromzählern (Ein- und Zweifamilienhäuser).

Die kommunale Statistikstelle führte auf der Basis der vorhandenen Daten eine Bereinigung
um die nicht mietspiegelrelevanten Wohnungen durch, indem sie entsprechende Gebäude in
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4 Stichprobenziehung

der Netz-Anschlussobjekte-Datei kennzeichnete. Am 15. Mai 2024 wurde dieser erweiterte
Datensatz an die Soluvia IT-Services GmbH rückübermittelt. Daraufhin zog die Soluvia IT-
Services GmbH auf Basis eines Excel-basierten Tools zur Generierung zufälliger Daten eine
Zufallsstichprobe von 15.000 Stromzählernummern (Wohnungen). Dabei wurden die zuvor
gekennzeichneten Objekte als Nicht-Wohnadressen von der Ziehung ausgeschlossen. Die
Soluvia IT-Services GmbH stellte der Stadt Mannheim am 10. Juni 2024 eine Zufallsstichprobe
aus der Stromzählersitzdatei (Stand: Mai 2024) zur Verfügung. Diese Stichprobe wurde unter
der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen an ALP Institut für Wohnen und
Stadtentwicklung übermittelt.

Diese 15.000 Datensätze wurden ALP zum alleinigen Zweck der Mietspiegelerstellung zur
Verfügung gestellt. Alle daraufhin folgenden Arbeitsschritte erfolgten in Verantwortung von ALP.
ALP hat die 15.000 Datensätze zunächst um selbstgenutztes Wohneigentum (Name Nutzer
entspricht Name Eigentümer) sowie Gewerbeeinheiten bereinigt. Danach waren noch 13.578
Datensätze vorhanden. In 11.341 dieser Fälle war ein:e eindeutige:r Vermieter:in anschreibbar.
Aus diesen Fällen wurde eine zufällige Stichprobe von 2.800 Wohnungen gezogen, welche
vermieter:innenseitig angeschrieben wurden. Aus den verbleibenden 10.778 Wohnungen wurde
dann eine zufällige Stichprobe von 4.600 Wohnungen gezogen, welche mieter:innenseitig
angeschrieben wurden.

Die Bruttostichprobe (BSP) ist die Stichprobe, die für die Befragung zum Mietspiegel kontaktiert
wird. Sie besteht in Mannheim folglich aus 7.400 Wohnungen. Es ist sicherzustellen, dass die
Bruttostichprobe repräsentativ ist (§ 9 MsV). Die Bruttostichprobe ist repräsentativ, wenn sie so
gestaltet ist, dass eine ausreichend große bereinigte Nettostichprobe erzielt wird (siehe dazu
Abschnitt 7), zusätzlich muss die Bruttostichprobe auf einer Zufallsauswahl beruhen, bei der jede
Wohnung der Auswertungsgrundgesamtheit eine positive und bekannte Wahrscheinlichkeit hat,
in die Bruttostichprobe einbezogen zu werden (§ 8 MsV). Dies wurde durch das beschriebene
Verfahren sichergestellt.
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5 Befragung

5 Befragung

Die zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels 2025/2026 benötigten Daten wurden zum
Stichtag 1. Juli 2024 abgefragt. Die Befragung wurde durch eine Pressemitteilung, die auf den
Start der Befragungsphase aufmerksam machte und zur Teilnahme motivierte, flankiert.

5.1 Mieter:innenbefragung

Die Mieter:innenbefragung erfolgte schriftlich. Die 4.600 Mieter:innen der Bruttostichprobe
erhielten im Juli 2024 ein Schreiben im Namen des zuständigen Bürgermeisters der Stadt Mann-
heim. Im Anschreiben wurde mitgeteilt, dass die Befragten im Rahmen der Auskunftspflicht
nach Art. 238 EGBGB zur Teilnahme an der Befragung verpflichtet sind. Es wurde erläutert,
wie sich online an der Befragung beteiligt werden kann und dazu aufgefordert, bis zum 19. Juli
2024 an der Befragung teilzunehmen. Dem Schreiben waren der Mietspiegel-Fragebogen in
Papierform und ein Rückumschlag beigefügt, mit dem die Haushalte den Fragebogen kostenfrei
an ALP zurücksenden konnten. Die Online-Teilnahme war mit Hilfe des Zugangscodes möglich,
der auf dem Anschreiben und auch auf dem Fragebogen aufgedruckt war. So konnten die
Teilnehmer:innen eindeutig identifiziert und doppelte Antworten ausgeschlossen werden.

Anfang August 2024 erfolgte eine Erinnerungsaktion bei allen angeschriebenen Mieter:innen,
die bis dahin nicht geantwortet hatten. 2.169 Mieter:innen wurden erneut mit einem Anschreiben
mit Hinweis auf die Auskunftspflicht angeschrieben. Die neue Frist zur Beantwortung war der
22. August 2024.

5.2 Vermieter:innenbefragung

Die Vermieter:innen erhielten ebenfalls im Juli 2024 ein Anschreiben des Bürgermeisters der
Stadt Mannheim, in dem um Unterstützung bei der Befragung zum Mietspiegel 2025/2026 ge-
worben wurde und auf die Verpflichtung zur Teilnahme aufmerksam gemacht wurde. Die 2.800
Wohnungen in der Vermieter:innenstichprobe gehörten 1.592 Vermieter:innen, welche nach
unterschiedlich vielen Wohnungen befragt wurden. Die Vermieter:innenbefragung erfolgte daher
getrennt für größere Vermieter:innen, sowie für kleinere, hauptsächlich private Vermieter:innen,
die im Besitz relativ weniger Wohnungen sind.

Die 1.253 Vermieter:innen mit nur einer Wohnung in der Stichprobe erhielten ebenso wie in der
Mieter:innenbefragung einen Papierfragebogen und Rückumschlag mit dem Anschreiben. Die
323 Vermieter:innen mit 2 bis 7 Wohnungen konnten Papier-Fragebogen bei ALP anfordern.
Alternativ konnten beide Gruppen einen Online-Fragebogen pro Wohnung ausfüllen. Große
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Vermieter:innen (mit mehr als 7 Wohnungen in der Stichprobe) erhielten nach Rückmeldung
eine Excel-Abfragemaske. Insgesamt gab es 16 in der Stadt Mannheim als groß eingestufte
Vermieter:innen.

Auch bei den kleinen Vermieter:innen erfolgte Anfang August 2024 eine Erinnerungsaktion bei
allen Vermieter:innen, die bis dahin nicht geantwortet hatten. 81 Vermieter:innen mit 2-7 und
285 Vermieter:innen mit einer Wohnung wurden erneut mit einem Anschreiben mit Hinweis auf
die Auskunftspflicht und der neuen Frist zur Beantwortung angeschrieben. Die Erinnerung der
großen Vermieter:innen erfolgte individuell per E-Mail oder Telefon.

6 Datenschutz

ALP erhielt von der Stadt Mannheim über eine passwortgeschützte Cloud die unter Abschnitt 4
beschriebenen Daten zur Schaffung der Bruttostichprobe.

Nach der Stichprobenziehung erfolgte eine Pseudonymisierung der personenbezogenen Daten
wie folgt: Jeder Wohnung in der Stichprobe wurde durch ALP ein Zugangscode zugeordnet. Auf
den versendeten Fragebogen befanden sich keine personenbezogenen Adressen oder Daten,
sondern nur der Zugangscode. Bei Eingang der Fragebogen bei ALP per Post waren diese also
bereits nicht mehr personenbezogen. Auch beim Ausfüllen des Fragebogens über das Internet
musste lediglich der Zugangscode, welcher im Anschreiben vermerkt war, eingegeben werden.
Eine Datei mit Adressen und Zugangscodes wurde an einem anderen Ort gespeichert. Diese
Datei wurde zur Plausibilisierung (bspw. der Baujahresklassen) verwendet und zur Zuordnung
der Datensätze zur Wohnlage. Alle folgenden Auswertungen fanden ausschließlich mit nicht
mehr personenbezogenen Daten statt.

Nach Fertigstellung des Mietspiegels wurde die Datei mit den Namen, Adressen und Zugangs-
codes vernichtet. Ein Rückschluss auf einzelne Mieter:innen oder Vermieter:innen ist damit
nach der Erhebung ausgeschlossen.

ALP verfügt über einen eigenen betrieblichen Datenschutzbeauftragten, der vom TÜV Nord
zertifiziert wurde. Alle Mitarbeiter bei ALP sind nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet worden.
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7 Aufbereitung der Daten

Die bei ALP eingegangenen Fragebögen der Befragung wurden zunächst eingescannt und
zu einem Datensatz aufbereitet. In einem weiteren Schritt wurden fehlende oder falsche Ant-
worten, beispielsweise Einlesefehler beim Scannen der Fragebögen, identifiziert. Der fertige
elektronische Datensatz wurde dann mit dem Datensatz aus der Online-Befragung und den
Excel-Abfragemasken zusammengeführt.

7.1 Rücklauf

Nach dem Aussortieren von leeren Fragebögen lag ALP eine Nettostichprobe von 5.320
Datensätzen vor (siehe Tabellen 1 und 2). Basierend auf der Bruttostichprobe von 7.400
abzüglich der 341 stichprobenneutralen Ausfälle (bereinigte Bruttostichprobe = 7.059 Fälle)
ergibt sich damit eine Rücklaufquote von 75,4 % (80,5 % bei Vermieter:innen und 72,3 % bei
Mieter:innen).

Tabelle 1: Rücklaufstatistik Mieter:innenbefragung

Anzahl Anteil
Bruttostichprobe 4.600 100,0 %
stichprobenneutrale Ausfälle 195 4,2 %
* nicht zustellbar 153 3,3 %
* verhindert etc. 42 0,9 %
Bereinigte Bruttostichprobe 4.405 95,8 % / 100,0 %
stichprobensystematische Ausfälle 1.221 27,7 %
* Keine Reaktion 1.148 26,1 %
* leere Datensätze 73 1,7 %
Nettostichprobe 3.184 72,3 %
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Tabelle 2: Rücklaufstatistik Vermieter:innenbefragung

Anzahl Anteil
Bruttostichprobe 2.800 100,0 %
stichprobenneutrale Ausfälle 146 5,2 %
* nicht zustellbar 104 3,7 %
* Mieter:in nicht bekannt 39 1,4 %
* verhindert etc. 3 0,1 %
Bereinigte Bruttostichprobe 2.654 94,8 % / 100,0 %
stichprobensystematische Ausfälle 518 19,5 %
* Keine Reaktion 392 14,8 %
* leere Datensätze 126 4,7 %
Nettostichprobe 2.136 80,5 %

7.2 Mietspiegelrelevante Wohnungen

Anhand der in Abschnitt 3 genannten Filterfragen sowie Fragen 1 und 3 zur 6-Jahres-Regel und
Frage 6 zur Art des Gebäudes wurden anschließend die nicht mietspiegelrelevanten Wohnungen
herausgefiltert. Tabelle 3 ist zu entnehmen, wie viele Fälle aufgrund der einzelnen Filterfragen
(bspw. aufgrund einer Mietpreisbindung oder selbstnutzende:r Eigentümer:in) ausgeschlossen
wurden. Insgesamt wurden 2.242 Wohnungen als nicht-mietspiegelrelevant ausgeschlossen.1

1Einige dieser Mieter:innen bzw. Vermieter:innen hatten keinen Fragebogen zurückgeschickt oder online
ausgefüllt, sondern telefonisch den Ausschlussgrund angegeben.
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Tabelle 3: Bildung bereinigte Nettostichprobe

Anzahl Anteil
Nettostichprobe gesamt 5.320 100 %
Ausschluss durch Filterfragen 2.242 42,1 %
* Frage 0: Haushalt doppelt abgefragt 33 0,6 %
* Frage A: Sebstnutzende:r Eigentümer:in / nicht vermietet 849 16,0 %
* Frage 1 / 3: 6-Jahres-Regel 665 12,5 %
* Frage B: ermäßigte Miete 167 3,1 %
* Frage C: Mietpreisbindung 170 3,2 %
* Frage D: Wohnheim 13 0,2 %
* Frage E: Gewerbe 71 1,3 %
* Frage F: Möblierung 158 3,0 %
* Frage G: WG-Zimmer 34 0,6 %
* Frage H: Zeitmietvertrag 7 0,1 %
* Frage 6: Ein- und Zweifamilienhäuser 75 1,4 %
Unplausible oder unvollständige Angaben 197 3,7 %
Minderausstattung (kein Bad, kein WC in der Wohnung) 14 0,3 %
Ausreißer 3 0,1 %
Bereinigte Nettostichprobe 2.864 53,8 %

7.3 Plausibiliserung und Umgang mit fehlenden Werten

Die zusammengeführte und gefilterte Datenbasis wurde auf unplausible und widersprüchliche
Angaben kontrolliert. Insbesondere die Angaben zur Nettokaltmiete wurden mit den Angaben
zur Gesamtmiete und den Betriebskosten auf Plausibilität hin geprüft. Auch die Wohnfläche
wurde bspw. mit der angegebenen Zimmerzahl auf Unplausibilitäten untersucht. Wenn möglich,
wurden unplausible Antworten korrigiert. In vielen Fällen lag ALP die Telefonnummer von Mie-
ter:innen oder Vermieter:innen vor, so konnten viele Unstimmigkeiten geklärt werden.

Angaben zur Miethöhe und zur Wohnfläche sind unverzichtbar, sodass Wohnungen, zu denen
diese Angabe nicht vorlag, aus der Untersuchung ausgeschlossen werden. Insgesamt wurden
131 Datensätze aus der Auswertung ausgeschlossen, weil keine Angabe zur Nettokaltmiete
vorlag. In 37 Fällen fehlte eine Angabe zur Wohnfläche. In weiteren 29 Fällen waren die Anga-
ben derart unplausibel, dass die Wohnungen aus der Datenbasis entfernt wurden.

Ebenfalls unverzichtbar ist die Angabe zur Baujahresklasse. Gab es hier eine fehlende Angabe,
wurde zunächst geprüft, ob es eine weitere Wohnung an der Adresse in der Datenbasis gab,
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für die eine Angabe zum Baujahr vorlag. Anschließend wurde eine Liste mit Adressen von
Wohnungen mit fehlenden Baujahren an die Stadt Mannheim weitergeleitet, um die Baujahre der
Gebäude zu recherchieren. Nach diesem Vorgehen lag für alle Fälle der bereinigten Nettostich-
probe eine Angabe zur Baujahresklasse vor. Fehlende Werte bei anderen Merkmalen zur Art
und Ausstattung wurden durch den Mittelwert des Merkmals in der bereinigten Nettostichprobe
ersetzt („Mean Substitution“). Bei Merkmalen der Modernisierung und energetischen Sanierung
wurden fehlende Werte durch den Wert 0 ersetzt, in der Annahme, dass hier mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit keine Modernisierung/Sanierung stattfand.

7.4 Minderausstattung

Die Datensätze wurden auf eine Minderausstattung hin geprüft, d. h. ob die Wohnung vermie-
ter:innenseitig mindestens mit einem WC und einem Bad ausgestattet ist. In 10 Fällen gab es
nach eigenen Angaben kein Badezimmer und in 4 Fällen kein vom Vermietenden gestelltes
WC in der Wohnung. Diese Fälle wurden aus der Datenbasis entfernt. Der Mietspiegel ist für
entsprechende Fälle nicht anwendbar.

7.5 Ausreißerbereinigung

Im Rahmen der Datenaufbereitung hat ALP geprüft, ob die Nettostichprobe Ausreißermieten
enthält, also solche Mieten, die unter Berücksichtigung wohnwertrelevanter Eigenschaften
aufgrund ihrer Höhe mit der überwiegenden Zahl der übrigen Mietwerte unvereinbar erscheinen
(§ 12 MsV). Die Ausreißerbereinigung erfolgte mittels eines Vergleichs der prozentualen Residu-
en. Es wurde ein Modell (beide Regressionsstufen) für den Mietspiegel zunächst inklusive der
Ausreißer berechnet (siehe auch Abschnitt 9). Anschließend wurden die Residuen als relative
Abweichung der erhobenen Mieten von den modellierten Mieten berechnet. Hierbei fielen drei
Wohnungen mit einer besonders hohen Abweichung von mehr als 100 % auf. Diese Datensätze
wurden als Ausreißer aus der Auswertung ausgeschlossen.

7.6 Bereinigte Nettostichprobe

Aus der Nettostichprobe verblieben 53,8 % der Datensätze in der bereinigten Nettostichprobe.
Die bereinigte Nettostichprobe, die als Grundlage für die finale Auswertung diente, beinhaltete
somit 2.864 Datensätze. Die Mietspiegelverordnung schreibt vor, dass mindestens 500 Daten-
sätze für eine Regressionsanalyse benötigt werden. Zusätzlich soll mindestens ein Prozent der
Wohnungen im Geltungsbereich des Mietspiegels abgedeckt sein. Legt man die in Abschnitt 8
hergeleitete Zahl der 117.494 freifinanzierten Mietwohnungen in Mannheim zugrunde, ergibt
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sich daraus eine Mindestzahl von 1.175 Datensätzen. Diese Vorgabe wurde in der bereinigten
Nettostichprobe mit 2.864 Datensätzen erfüllt.

8 Gewichtung

Wie in den vorangegangenen Mannheimer Mietspiegeln wurde in Abstimmung mit der Auftrag-
geberin eine Gewichtung der Datensätze vorgenommen, um die Wohnungen des kommunalen
Wohnungsunternehmens, der GBG Unternehmensgruppe GmbH, nicht überzurepräsentieren.
Grundlage für die Gewichtung war der Anteil der GBG am freifinanzierten Wohnungsmarkt in
Mannheim. Dieser wurde ins Verhältnis gesetzt zum Anteil der GBG in der bereinigten Netto-
stichprobe. Die Mietwerte der GBG fließen somit mit dem glelichen Anteil in die Auswertung ein
wie ihr tatsächlicher Anteil auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt.

Tabelle 4: Herleitung Gewichtungsfaktoren

freifinanzierter
Wohnungsmarkt

bereinigte
Nettostichprobe Gewichte

Anzahl Anteil Anzahl Anteil

GBG Unternehmensgruppe GmbH 16.050 13,7 % 499 17,4 % 0,7840308
Andere Vermieter:innen 101.444 86,3 % 2.365 82,6 % 1,0455681

Gesamt 117.494 100,0 % 2.864 100,0 %

Tabelle 4 sind die Anzahl der Wohnungen der GBG und der restlichen Vermieter:innen auf
dem freifinanzierten Wohnungsmarkt und in der bereinigten Nettostichprobe zu entnehmen.
Die Gesamtzahl der freifinanzierten Wohnungen auf dem Mannheimer Wohnungsmarkt ist
eine Fortschreibung der Daten des Zensus 2022 mit den Wachstumsraten der Fortschreibung
des Wohnungs- und Gebäudebestands des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg
(aktuellster Wert von Dezember 2023, noch nicht korrigiert für Zensuswerte 2022). Der so
errechnete Wohnungsbestand zum 1. Juli 2024 wurde mit der Mietquote des Zensus 2022
auf Mietwohnungen umgerechnet und um die Anzahl der geförderten Wohnungen (Quelle:
Stadt Mannheim) bereinigt. Die Anzahl der freifinanzierten Wohnungen der GBG stammt
ebenfalls von der Stadt Mannheim. Die mit diesen Daten berechneten Gewichtungsfaktoren
sind Tabelle 4 zu entnehmen. Die Wohnungen der GBG in der bereinigten Nettostichprobe
werden entsprechend heruntergewichtet und alle restlichen Wohnungen hochgewichtet. Die
Summe der Gewichtungsfaktoren beträgt 2.864. Alle nachfolgenden Auswertungen beziehen
sich auf die gewichteten Datensätze.
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9 Auswertung

Nachdem die Befragung abgeschlossen und alle Datensätze bezüglich ihrer Plausibilität unter-
sucht worden waren, konnte die Auswertung auf Basis der bereinigten Nettostichprobe erfolgen.
Zunächst wurde eine allgemeine Auswertung des durchschnittlichen Nettokaltmietniveaus durch-
geführt (Abschnitt 9.1). Anschließend erfolgte die Auswertung für den Mietspiegel. Die für den
Mietspiegel der Stadt Mannheim erhobenen Daten wurden mittels Regressionsanalyse ausge-
wertet. Die methodische Vorgehensweise wird in Abschnitt 9.2 erläutert. Daran anschließend
werden die Ergebnisse vorgestellt (Abschnitt 9.4).

9.1 Durchschnittliche Nettokaltmiete pro m²

Die Berechnung der durchschnittlichen Nettokaltmiete pro m² erfolgte unter Verwendung des
arithmetischen Mittels. Eine Berücksichtigung von Wohnwertmerkmalen erfolgt dabei noch nicht.
Der Mittelwert eignet sich zum Vergleich mit den Durchschnittswerten bisheriger Mietspiegel.
Die durchschnittliche Nettokaltmiete im Mietspiegel 2025/2026 für Mannheim beträgt 9,19 C/m²
zum Stichtag 1. Juli 2024 (siehe Abbildung 1). Dies ist eine Steigerung von 8,4 % gegenüber
dem Mietspiegel 2023/2024, welcher ein arithmetisches Mittel von 8,48 C/m² aufwies.

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der Nettokaltmiete in C/m²

9.2 Regressionsmodell

Die Auswertung kann sowohl mittels Tabellen- als auch mittels Regressionsanalyse erfolgen,
eine Kombination der beiden Methoden ist ebenfalls denkbar (§ 7 MsV). Bei der Tabellenanalyse
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werden die erhobenen Daten nach Wohnwertmerkmalen gruppiert, bei der Regressionsana-
lyse wird ein Rechenmodell zur Bestimmung des Einflusses der Wohnwertmerkmale auf die
Miethöhe verwendet. Bei beiden Methoden handelt es sich um anerkannte wissenschaftliche
Auswertungsverfahren. Die für den Mietspiegel der Stadt Mannheim erhobenen Daten wurden
mittels Regressionsanalyse ausgewertet. Dabei wurde ein zweistufiges Regressionsmodell
herangezogen, das seit den 1990er Jahren für Mietspiegel in vielen verschiedenen Kommunen
Anwendung gefunden hat. Das Modell wird als „Regensburger Modell“ bezeichnet, da es ur-
sprünglich für die Erstellung des Mietspiegels der Stadt Regensburg entwickelt wurde.

Der verwendete Modellansatz lautet:

NKM = f(WFL) ∗ (a0 + a1x1 + a2x2 + ... + anxn)

Die Nettokaltmiete (NKM ) wird dabei aus dem Produkt zweier Faktoren gebildet: Aus einer
Funktion der Wohnfläche (WFL) und aus einer Funktion der restlichen Einflussfaktoren auf
die Miethöhe (Teilmerkmale der Art, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der
energetischen Ausstattung und Beschaffenheit). Da die Wohnfläche bezogen auf die absolute
Nettokaltmiete den wichtigsten Einflussfaktor darstellt, wird zunächst im Rahmen eines ersten
Regressionsansatzes der Einfluss der Wohnfläche auf die Nettokaltmiete bestimmt (siehe
Ergebnisse in Abschnitt 9.4.1).

Das Ergebnis dieser 1. Regression wird verwendet, um eine Basismiettabelle zu erstellen. In der
Basismiettabelle wird für jede Wohnfläche eine Basismiete pro m² ausgewiesen. Anschließend
wird der Quotient aus empirisch ermittelter Nettokaltmiete und in der 1. Regression geschätzter
Nettokaltmiete (Basismiete) gebildet. Dieser Quotient wird Nettomietfaktor genannt. Der Net-
tomietfaktor wird anschließend im Rahmen einer 2. Regression geschätzt (siehe Ergebnisse
in Abschnitt 9.4.3). Die Variablen (x1 , . . . , xn) sind dabei in der Regel Dummyvariablen, die
den Wert 1 annehmen, wenn ein Merkmal (z. B. eine Fußbodenheizung) bei dem jeweiligen
Datensatz vorliegt, und den Wert 0, wenn dies nicht der Fall ist. Die zugehörigen Schätzer (a1,
. . . , an) geben dann die absolute Höhe der Zu- oder Abschläge auf den Nettomietfaktor an. Die
Zu- und Abschläge sind durch die Gestaltung des Nettomietfaktors gleichzeitig prozentuale Zu-
oder Abschläge auf die Basismiete.

9.3 Auswahl der Einflussfaktoren

Neben der Größe, deren Einfluss auf die Miethöhe bereits in der 1. Regression berücksichtigt
wird, fordert § 558 Abs. 2 Satz 1 BGB, dass die Wohnungen in Hinblick auf ihre Art, Ausstattung,
Lage und Beschaffenheit einschließlich der energetischen Ausstattung analysiert werden sollen.
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Diese Merkmale wurden durch viele Teilindikatoren im Rahmen der Befragung erhoben. Daten
zur Lage wurden über verfügbare Geodaten adressscharf an die Datenbasis herangespielt. Es
ist nicht zu erwarten, dass für alle diese Teilindikatoren ein Einfluss auf die Miethöhe nachge-
wiesen werden kann.

Merkmale, die zwar für die Mietpreisbildung relevant sein können, jedoch in §558 Ab. 2 Satz 1
BGB nicht als wohnwertrelevante gesetzliche Merkmale genannt werden, sind außergesetzliche
Merkmale (§2 MsV). Typische außergesetzliche Merkmale sind die Dauer des Mietverhältnis-
ses und der Vermieter(typ). Außergesetzliche Merkmale dürfen nicht direkt in die Auswertung
einfließen, d.h. sie dürfen weder als Zu- oder Abschlag verwendet werden noch als Kriterium
im finalen Regressionsmodell dienen. Die Mietspiegelverordnung ermöglicht jedoch optional
die indirekte Berücksichtigung dieser Merkmale bei der Wahl des Regressionsmodells sowie
die Berücksichtigung bei der Identifikation von Ausreißern (§§12 u. 14 MsV) oder zur Gewich-
tung der Stichprobe. Für die Erstellung des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Mannheim
2025/2026 wurde nur das außergesetzliche Merkmal „Vermietertyp“ für die Gewichtung der
GBG-Wohnungen verwendet.

Im Rahmen der 2. Regression wurden alle vorhandenen Teilindikatoren getestet. Zusätzlich
wurden komplexe Merkmale gebildet. Komplexe Merkmale bestehen aus mehreren Einzel-
merkmalen, die zu einem Merkmal zusammengeführt werden. Komplexe Merkmale können
zum Beispiel verschiedene Ausstattungskategorien der Sanitäreinrichtung oder die Anzahl
durchgeführter Modernisierungen abbilden.

Die Auswahl der Variablen für die Regressionsgleichung erfolgt mit Hilfe einer Schrittweise-
Methode. Bei der gewählten „backward selection“ werden zunächst alle Variablen in das Modell
aufgenommen. Dann werden nacheinander die Variablen mit dem niedrigsten Signifikanzwert
aus dem Modell herausgenommen. Dies wird solange wiederholt, bis nur noch Variablen mit
einem p-Wert unter dem gewählten Grenzwert im Modell verbleiben. Für den Mietspiegel Mann-
heim lag dieser Wert bei 0,05, das bedeutet, dass die gezogenen Variablen ein statistisches
Signifikanzniveau von mindestens 5 % aufweisen.
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9.4 Ergebnisse

9.4.1 1. Regression

Die Größe der Wohnung ist der wichtigste Einflussfaktor auf die Nettokaltmiete. Daher wird
im Rahmen der 1. Regressionsstufe zunächst nur der Einfluss der Größe auf den Mietpreis
betrachtet. In Abbildung 2 wird dieser Zusammenhang dargestellt: Auf der Abszisse ist die Größe
der Wohnungen in der Stichprobe abgetragen, auf der Ordinate die absolute Nettokaltmiete
in C. Hier ist zum Vergleich auch die Regressionsfunktion der 1. Stufe aus dem Mietspiegel
Mannheim 2023/2024 eingezeichnet.

Abbildung 2: Nettokaltmiete in C in Abhängigkeit von der Wohnfläche

Durch die Punktewolke wurde nun über die Kleinste-Quadrate-Methode die beste Anpassung
einer kubischen Funktion ermittelt. Andere getestete Funktionsansätze führten zu schlechteren
Anpassungen. Die geschätzte Gleichung dieser 1. Regression lautet:

NKM = 227, 567336 + 1, 475979 ∗WFL + 0, 068413 ∗WFL2 − 0, 000142 ∗WFL3

Dividiert man die Nettokaltmiete durch die Wohnfläche, erhält man die Nettokaltmiete pro m².
Die Funktion für die Nettokaltmiete pro m² lässt sich so ebenfalls ermitteln. Der funktionale
Zusammenhang zwischen Nettokaltmiete pro m² und Wohnfläche ist in Abbildung 3 dargestellt.
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Abbildung 3: Nettokaltmiete pro m² in Abhängigkeit von der Wohnfläche

Die in Abbildung 3 dargestellte Funktion wird für die Ermittlung der Basis-Miettabelle herange-
zogen (siehe Tabelle 5).

Der Mietspiegel ist nur für den angegebenen Wohnflächenbereich anwendbar. Dieser ergibt
sich aufgrund der zugrundeliegenden Daten, deren Verteilung in den Randbereichen stark
abnimmt. Die Auswertungen ergaben, dass für Wohnungen unter 20 m² und über 150 m² zu
wenige Datensätze vorliegen, um Aussagen für den qualifizierten Mietspiegel treffen zu können.
Die Basis-Miettabelle weist daher nur Werte für Wohnungen zwischen 20 m² und 150 m² aus.
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Tabelle 5: Basismiettabelle

Wohn-
fläche
in m²

Nettokalt-
miete
in C/m²

Wohn-
fläche
in m²

Nettokalt-
miete
in C/m²

Wohn-
fläche
in m²

Nettokalt-
miete
in C/m²

Wohn-
fläche
in m²

Nettokalt-
miete
in C/m²

20 14,17 C 55 8,95 C 90 9,01 C 125 9,63 C
21 13,69 C 56 8,93 C 91 9,03 C 126 9,65 C
22 13,26 C 57 8,91 C 92 9,04 C 127 9,67 C
23 12,87 C 58 8,89 C 93 9,06 C 128 9,68 C
24 12,52 C 59 8,88 C 94 9,07 C 129 9,70 C
25 12,20 C 60 8,86 C 95 9,09 C 130 9,72 C
26 11,91 C 61 8,85 C 96 9,11 C 131 9,74 C
27 11,65 C 62 8,84 C 97 9,12 C 132 9,76 C
28 11,41 C 63 8,83 C 98 9,14 C 133 9,77 C
29 11,19 C 64 8,83 C 99 9,16 C 134 9,79 C
30 10,99 C 65 8,82 C 100 9,17 C 135 9,81 C
31 10,80 C 66 8,82 C 101 9,19 C 136 9,83 C
32 10,63 C 67 8,82 C 102 9,21 C 137 9,84 C
33 10,47 C 68 8,82 C 103 9,23 C 138 9,86 C
34 10,33 C 69 8,82 C 104 9,24 C 139 9,88 C
35 10,20 C 70 8,82 C 105 9,26 C 140 9,90 C
36 10,08 C 71 8,82 C 106 9,28 C 141 9,91 C
37 9,96 C 72 8,83 C 107 9,30 C 142 9,93 C
38 9,86 C 73 8,83 C 108 9,32 C 143 9,95 C
39 9,76 C 74 8,84 C 109 9,33 C 144 9,96 C
40 9,67 C 75 8,84 C 110 9,35 C 145 9,98 C
41 9,59 C 76 8,85 C 111 9,37 C 146 10,00 C
42 9,52 C 77 8,86 C 112 9,39 C 147 10,01 C
43 9,45 C 78 8,87 C 113 9,41 C 148 10,03 C
44 9,38 C 79 8,87 C 114 9,43 C 149 10,04 C
45 9,32 C 80 8,88 C 115 9,44 C 150 10,06 C
46 9,27 C 81 8,90 C 116 9,46 C C
47 9,22 C 82 8,91 C 117 9,48 C
48 9,17 C 83 8,92 C 118 9,50 C C
49 9,13 C 84 8,93 C 119 9,52 C
50 9,09 C 85 8,94 C 120 9,54 C C
51 9,06 C 86 8,96 C 121 9,56 C
52 9,03 C 87 8,97 C 122 9,57 C C
53 9,00 C 88 8,98 C 123 9,59 C
54 8,97 C 89 9,00 C 124 9,61 C C
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9.4.2 Nettomietfaktor

Zur Ermittlung von Zu- und Abschlägen auf die Basismiete wird der Einfluss der Wohnfläche auf
die Miete im nächsten Schritt aus den Daten herausgerechnet. Dazu wird jeweils die empirisch
erhobene Nettokaltmiete durch die regressionsanalytisch geschätzte Nettokaltmiete dividiert.
Das Ergebnis wird Nettomietfaktor genannt.

Nettomietfaktor = erhobene Nettokaltmiete/geschätzte Nettokaltmiete

Der Nettomietfaktor liegt im Mittel bei 1, weil die Regression der 1. Stufe ja gerade den mittleren
Zusammenhang ausfindig machen sollte. In Abbildung 4 wird der Nettomietfaktor in Abhän-
gigkeit von der Wohnfläche dargestellt. Der mittlere Nettomietfaktor von 1 ist als rote Linie
hervorgehoben.

Abbildung 4: Nettomietfaktor in Abhängigkeit von der Wohnfläche

Eine Wohnung aus der Stichprobe mit einem Nettomietfaktor von 1,4 ist bspw. 40 % teurer als
die Regression der 1. Stufe vorhersagt. Dies kann an Wohnwertmerkmalen der Art, Ausstattung,
Beschaffenheit und Lage liegen, die bisher noch nicht berücksichtigt wurden.

Abbildung 4 illustriert dies am Beispiel der Wohnungen, die zwischen 2023 und 2024 gebaut
wurden: Diese sind zusätzlich blau hervorgehoben. Es ist deutlich zu sehen, dass der Mittelwert
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der Nettomietfaktoren dieser Wohnungen größer eins ist. Es erscheint also sinnvoll, den Einfluss
von in diesem Zeitraum gebauten Wohnungen auf den Nettomietfaktor und damit indirekt auf
die Nettokaltmiete zu prüfen. Da neuere Wohnungen auch häufig über bessere Wohnungsaus-
stattungen verfügen, wird der Effekt eines Baujahres zwischen 2023 und 2024 niedriger sein
als zunächst durch den durchschnittlichen Nettomietfaktor in Abbildung 4 suggeriert wird. Zum
Teil wird die Höhe des Nettomietfaktors eben auch durch die besseren Wohnungsausstattungen
ausgedrückt.

9.4.3 2. Regression

Entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 9.3 wurden anschließend die Zu- und Abschläge
für alle weiteren Teilmerkmale in einer Regression auf den Nettomietfaktor bestimmt. Zur Beein-
flussung der Konstanten in der 2. Regression wurde – insbesondere bei den Baujahresklassen
und der Wohnlage – die Referenzkategorie so gewählt, dass die Konstante möglichst nahe 1
liegt. Dies muss gegeben sein, da der Nettomietfaktor im Mittel bei 1 liegt. Das Ergebnis ist
Tabelle 6 zu entnehmen. Neben der Variablenbezeichnung werden jeweils drei Größen genannt:

Der nicht-standardisierte Koeffizient gibt bei dem gewählten Modellansatz an, um wie viel
Prozent die Nettokaltmiete bei Vorliegen des Teilindikators nach oben oder unten abweicht. Da
die Angaben für die Anwendung im Mietspiegel auf volle Prozent gerundet werden, sind hier
jeweils zwei Nachkommastellen angegeben.

Zusammen mit dem angegebenen Schätzwert für die Koeffizienten wird der zugehörige Stan-
dardfehler berechnet, welcher auch in Tabelle 6 angegeben ist. Dieser ist ein Maß für die
Variabilität des geschätzten Koeffizienten. Je niedriger der Standardfehler, desto präziser ist der
geschätzte Koeffizient. Aus Standardfehler und Koeffizient lässt sich dann anhand der t-Statistik
der p-Wert berechnen.

Der angegebene p-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Koeffizient gleich Null ist (Nullhypo-
these), also kein Zusammenhang zwischen der Modellvariable und dem Nettomietfaktor besteht.
Im Rahmen der Mietspiegelerstellung für Mannheim wurde ein möglichst kleiner statistischer
Grenzwert von 5 % gewählt (α=0,05). Ist also der p-Wert kleiner als 0,05, wird die Nullhypothese
abgelehnt und von einem signifikanten Zusammenhang gesprochen.

Die einzelnen Modellvariablen – mit genauer Definition und Hintergründen zu ihrer Auswahl
– werden in den folgenden Unterabschnitten vorgestellt. Die Berechnungen wurden mit den
exakten Koeffizienten durchgeführt, anschließend wurden die Werte gerundet.
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Tabelle 6: Regressionsergebnisse 2. Stufe

Modellvariable Koeffizient Standardfehler p-Wert

const 1,00 0,030 0,000

Bis 1948 −0,11 0,030 0,000

1949-1957 −0,14 0,031 0,000

1958-1983 −0,12 0,030 0,000

1984-1994 −0,09 0,032 0,004

1995-2001 −0,06 0,033 0,056

2010-2017 0,07 0,039 0,083

2018-2022 0,10 0,039 0,008

Ab 2023 0,26 0,053 0,000

Innenstadt_Distanz<=600m 0,12 0,012 0,000

Stadtteilzentren_Distanz<=300m 0,07 0,009 0,000

Strassenbahnhaltestelle_Distanz>600m −0,04 0,012 0,001

Aufzug_6S 0,03 0,013 0,018

Bad_ord 0,02 0,006 0,001

Kochnische 0,09 0,022 0,000

EBK_Standard_10 Jahre oder jünger 0,17 0,022 0,000

EBK_gehoben_10 Jahre oder jünger 0,21 0,018 0,000

EBK_Standard_11 bis 20 Jahre 0,10 0,026 0,000

EBK_gehoben_11 bis 20 Jahre 0,16 0,027 0,000

EBK_gehoben_21 Jahre oder älter 0,11 0,051 0,030

Holz_Fliesen 0,02 0,012 0,050

kein_Boden_PVC −0,07 0,011 0,000

Parkett_Marmor 0,08 0,012 0,000

AusstWohn_Fußbodenheizung 0,10 0,025 0,000

Videosprechanlage mit Türöffner 0,05 0,021 0,018

WW_Kleinboiler −0,04 0,020 0,028

WW_ohne −0,07 0,025 0,008

Keine_Heizung −0,10 0,038 0,010

Vollsanierung 0,14 0,021 0,000

ModernSan_Mind3 0,06 0,009 0,000
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Baujahre Als ein maßgebliches Merkmal für die Höhe einer Miete ist das Baujahr der Woh-
nungen geprüft worden. Die Baujahre wurden zu Baujahresklassen gruppiert und hinsichtlich
ihres Einflusses auf die Miethöhe in der 2. Regression geprüft. Im Fragebogen wurden 13 unter-
schiedliche Baujahresklassen abgefragt (siehe Frage 10). Baujahresklassen mit einem ähnlich
hohen Einfluss auf die Miethöhe wurden zusammengefasst. Im Ergebnis werden Zuschläge
für acht Baujahresklassen ausgewiesen. Hinzu kommt die Referenzklasse der Baujahre 2002
bis 2009. Aufgrund ihres hohen Erklärungsgehalts, werden bei den Baujahresklassen leichte
Abweichungen von dem angesetzten Signifikanzniveau zugelassen. Die Zu- und Abschläge, wie
sie in den Mietspiegel eingehen, und die Häufigkeiten der Baujahresklassen in der Datenbasis
sind folgender Tabelle 7 zu entnehmen:

Tabelle 7: Zu-/Abschlag und Häufigkeit der Baujahresklassen

Modellvariable Zu-/Abschlag
Fallzahl

ungewichtet
Anteil

gewichtet

Bis 1948 −11% 647 22,9%
1949-1957 −14% 558 19,2%
1958-1983 −12% 1.097 38,1%
1984-1994 −9% 195 6,8%
1995-2001 −6% 143 5,1%
2010-2017 +7% 57 2,1%
2018-2022 +10% 101 3,6%
2023-2024 +26% 21 0,8%

Modernisierung und Energetik Im Rahmen der Befragung wurden auch Maßnahmen zur
energetischen Sanierung sowie Modernisierungen (siehe Frage 28) abgefragt. Durch die Prü-
fung wird dem seit 1. Mai 2013 geltenden Mietänderungsgesetz, das eine Berücksichtigung von
energetischen Beschaffenheits- und Ausstattungsmerkmalen bei der Ermittlung der ortsüblichen
Vergleichsmiete fordert, Rechnung getragen. Die Merkmale wurden einzeln und in unterschied-
lichen Kombinationen getestet. Es wurde sich für Mannheim dafür entschieden – neben der
Vollsanierung – die Anzahl der energetischen Sanierungen und Modernisierungen ins Modell
eingehen zu lassen. Wurden mindestens drei der abgefragten Modernisierungen seit 2012
nachträglich am Gebäude durchgeführt, konnte ein signifikanter positiver Effekt auf die Miethöhe
festgestellt werden (siehe Modellvariable ModernSan_Mind3). Zu diesen Modernisierungen
zählen:

◦ Sanitärbereich (mind. Fliesen, Wanne/Duschwanne, Waschbecken, Toilette) erneuert
◦ Fußböden überwiegend erneuert
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◦ Elektroinstallation zeitgemäß umfassend erneuert (inkl. Leitungsquerschnitt, FI-Schalter)
◦ Fenster überwiegend erneuert
◦ Hauseingangstür erneuert
◦ Innen- und Wohnungstüren erneuert
◦ komplette Dämmung von Dach/oberster Geschossdecke
◦ Erneuerung des Wärmeerzeugers (z.B. Heizkessel, Gastherme)
◦ komplette Dämmung der Außenwand
◦ (Tritt-)Schallschutz eingebaut
◦ komplette Dämmung aller Kellerdecken

Die Modernisierungen wurden nur bei Wohnungen in Gebäuden, welche vor 2002 gebaut wur-
den, gezählt. Laut Fragebogentext sind außerdem nur Modernisierungsmaßnahmen gemeint,
welche den Gebrauchswert der Wohnung nachhaltig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhältnis-
se auf Dauer verbessern oder die nachhaltige Einsparung von Energie und Wasser bewirken.
Nicht gemeint sind die üblichen Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten. Für die genannten
Fälle ist der Zuschlag nicht anwendbar.

Ebenso wurde auch die Vollsanierung seit 2012 nur für Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr
vor 2002 herangezogen. Eine Wohnung gilt als vollsaniert, wenn der Zustand der Wohnung
nach der Sanierung mit einem Neubau zum Modernisierungszeitpunkt vergleichbar ist. Liegt
eine Vollsanierung vor, ist der Wert der Variable ModernSan_Mind3 null. Es können also nicht
beide Zuschläge gleichzeitig geltend gemacht werden. Die Zuschläge und Häufigkeiten der
Modernisierungsmerkmale sind Tabelle 8 zu entnehmen.

Tabelle 8: Zu-/Abschlag und Häufigkeit der Modernisierungsmaßnahmen

Modellvariable Zu-/Abschlag
Fallzahl

ungewichtet
Anteil

gewichtet

Vollsanierung +14% 98 3,5%
ModernSan_Mind3 +6% 633 21,9%

Wohnlage Für die Auswertung der Wohnlage wurden externe Lagedaten ausgewertet, wel-
che durch die Stadt Mannheim zur Verfügung gestellt wurden. Alle geprüften Daten sind in
Tabelle 9 aufgeführt. Auf Grundlage dieser Daten wurden Lagevariablen gebildet. Es wurden
unterschiedliche Grenzwerte, z. B. für die Entfernung zum nächstgelegenen Spielplatz, getestet
und verschiedene komplexe Variablen gebildet.
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Tabelle 9: Wohnlagedaten

Merkmal Indikator Beschreibung
Zentraler Versorgunsbereich
Innenstadt

Distanz in m zu Eingängen Innenstadt

Stadtteilzentren Distanz in m zum nächsten Eingang eines
Stadtteilzentrums

Nahversorgungszentren Distanz in m zum nächsten Eingang eines
Nahversorgungzentrums

Krippen Distanz in m zur nächsten Krippe

Kitas Distanz in m zu nächster Kita

Verlässliche Grundschule bis 14 Uhr Distanz in m zur nächsten VGS bis 14 Uhr

Verlässliche Grundschule bis 15 Uhr Distanz in m zur nächsten VGS bis 15 Uhr

Verlässliche Grundschule bis 17 Uhr Distanz in m zur nächsten VGS bis 17 Uhr

Hort Distanz in m zum nächsten Hort

Schulkindbetreuung gesamt Distanz in m zur nächsten Schulkindbetreuung
gesamt

Grundschulen Distanz in m zu nächster Grundschule

Realschulen Distanz in m zu nächster Realschule

Gymnasium Distanz in m zu nächstem Gymnasium

Privatschulen (GymReal) Distanz in m zur nächsten Privatschule

Spielplätze Distanz in m zu nächstem Spielplatz

Bushaltestellen Distanz in m zu nächster Bushaltestelle

Straßenbahnhaltestellen Distanz in m zur nächsten Haltestelle

VRN Haltestellen Distanz in m zur nächsten Haltestelle des ÖPNV

Hauptbahnhof (Luftlinie exakt) Distanz in m zu Bahnhof

Hauptbahnhof (Fußweg) Distanz in m zu Bahnhof

S-Bahn/DB Haltestellen Distanz in m zur nächsten Haltestelle

Parks/öffentliche Grünflächen Distanz in m zu nächstem Park

Lebensmittelmärkte ab 300 m² Distanz in m zu nächstem Markt

Paradeplatz (Fußweg) Distanz in m zum Paradeplatz

Paradeplatz (Luftlinie exakt) Distanz in m zum Paradeplatz

Isothermenkarte 23 Uhr Temperatur in °C liegt in Temperaturbereich

Wie in den vergangenen Mietspiegeln wird die Wohnlage über objektiv erhobene Lagemerkmale
im direkten Wohnumfeld untersucht. Die Prüfung dieser Teilindikatoren ergab signifikante Effekte
auf die Miethöhe für die fußläufige Distanz zu Eingängen des zentralen Versorgungsbereichs
Innenstadt (bis maximal 600m), für die fußläufige Distanz zum nächsten Eingang eines Stadtteil-
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zentrums (bis maximal 300m) und die fußläufige Distanz zur nächsten Straßenbahnhaltestelle
(über 600m). In 41 Fällen wurde die Modellvariable Stadtteilzentren_Distanz<=300m auf 0
gesetzt, da die Variable Innenstadt_Distanz<=600m hier bereits 1 war. Es ist also nicht möglich,
beide Zuschläge gleichzeitig geltend zu machen. Zu-/Abschläge und Häufigkeiten der finalen
Wohnlagemerkmale sind Tabelle 10 zu entnehmen.

Tabelle 10: Einfluss und Häufigkeit der Wohnlage

Modellvariable Zu-/Abschlag
Fallzahl

ungewichtet
Anteil

gewichtet

Innenstadt_Distanz<=600m +12% 380 13,5%
Stadtteilzentren_Distanz<=300m +7% 919 33,1%
Strassenbahnhaltestelle_Distanz>600m −4% 342 11,7%

Sanitärausstattung Zur Beschreibung der Sanitärausstattung wurden die Antworten zu
Frage 13 des Fragebogens herangezogen. Bei mehr als einem Badezimmer sollte das am
besten ausgestattete Badezimmer betrachtet werden. Aus den abgefragten Merkmalen wurde
zunächst eine Variable mit verschiedenen Ausstattungsklassen gebildet. Für die Ermittlung
der Variable wurden zunächst die Merkmale der Sanitärausstattung für jede Wohnung addiert.
Die nachfolgenden Merkmale haben sich zur Beschreibung der Badezimmerausstattung als
relevant erwiesen und wurden jeweils mit einem Punkt versehen:

◦ Dusche und Badewanne vorhanden
◦ Bodengleiche / ebenerdige Dusche (ohne Schwelle)
◦ Handtuchheizkörper
◦ Fußbodenheizung
◦ zweites Waschbecken im selben Bad
◦ Bidet

Der Punkt für die Fußbodenheizung im Bad wurde nur dann hinzuaddiert, wenn es keine Fußbo-
denheizung in der Wohnung entsprechend Frage 25 gibt. Tabelle 11 zeigt die Qualitätsklassen
der Sanitärausstattung anhand der Punktsumme, die Zu- bzw. Abschläge im Mietspiegel und
die Häufigkeiten der Qualitätsklassen in der Datenbasis. Zu beachten ist, dass die Sanitäraus-
stattung als eine Variable in der Codierung 0, 1, 2 und 3 in die Regression eingegangen ist. Die
Zuschläge berechnen sich demnach als Vielfaches des in Tabelle 6 ausgewiesenen Koeffizi-
enten. Die Fallzahlen der Ausstattungsklassen der Sanitärausstattung addieren sich nicht zur
Gesamtzahl der Datenbasis, da in 44 Fällen die Frage 13 zur Sanitärausstattung nicht ausgefüllt
wurde.
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Tabelle 11: Ausstattungsklassen Sanitärausstattung

Punktsumme Zu-/Abschlag
Fallzahl

ungewichtet
Anteil

gewichtet

0 +0% 1.808 62,1%
1 +2% 735 26,3%
2 +4% 206 7,4%
3 oder mehr +6% 71 2,5%

Küchenausstattung In Frage 15 wurde um Angaben zur Küche gebeten, insbesonde-
re, ob die Wohnung über eine vom Vermietenden gestellte Einbauküche oder eine Koch-
nische/Pantryküche verfügt. Darüber hinaus wurden Ausstattungsmerkmale und Alter der
Einbauküche abgefragt. Es wurden verschiedene Merkmalskombinationen auf ihren Einfluss auf
die Miethöhe hin getestet. Das beste Ergebnis lieferte eine Unterteilung der Einbauküche nach
dem Alter sowie nach gehobener und Standard-Ausstattung. Eine Standardküche beinhaltet
mindestens die Merkmale Herd, Küchenschränke und Backofen. Eine gehobene Küchenaus-
stattung liegt vor, wenn neben den Merkmalen der Standardküche (Herd, Küchenschränke und
Backofen) auch die Merkmale Dunstabzug, Spülmaschine und Kühlschrank mit/ohne Gefrierfach
vorliegen. Die Referenzklasse sind entsprechend Wohnungen ohne Küche bzw. mit einer Stan-
dardküche, die älter als 20 Jahre ist. Eine Kochnische/Pantryküche wird gesondert betrachtet.
Eine Kombination der Zuschläge für bspw. eine Kochnische/Pantryküche und Standardküche
ist also nicht möglich. Die Zuschläge und Häufigkeiten der Küchenausstattung sind Tabelle 12
zu entnehmen.

Tabelle 12: Zu-/Abschlag und Häufigkeit der Küchenausstattung

Modellvariable Zu-/Abschlag
Fallzahl

ungewichtet
Anteil

gewichtet

Kochnische +9% 81 2,9%
EBK_Standard_10 Jahre oder jünger +17% 84 3,1%
EBK_gehoben_10 Jahre oder jünger +21% 147 5,4%
EBK_Standard_11 bis 20 Jahre +10% 55 2,0%
EBK_gehoben_11 bis 20 Jahre +16% 54 2,0%
EBK_gehoben_21 Jahre oder älter +11% 14 0,5%

Sonstige Ausstattung Auch folgende Ausstattungsmerkmale zeigten einen signifikanten
Einfluss auf die Miethöhe. Hier sind nur Ausstattungen gemeint, welche von Vermieter:innen
gestellt werden. Tabelle 13 gibt einen Überblick über Zu- und Abschläge und Häufigkeiten dieser
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Merkmale.

Aufzug unter 6 Geschosse In Frage 20 wurden die Befragten gebeten anzugeben, ob die
Wohnung/das Haus Merkmale der Barrierearmut aufweist. Das Merkmal „Aufzug vorhanden“
liegt in 30,3 % der Wohnungen in der Datenbasis vor. Eingeschränkt auf Gebäude mit weniger
als 6 Geschossen (Frage 7) liegt das Merkmal noch in 10,9 % der Wohnungen vor. Laut §29
(2) Landesbauordnung Baden-Württemberg müssen Gebäude mit einer Höhe von mehr als
13m Aufzüge haben. Bei einer Mindestgeschosshöhe von 2,40m ist dies bei mindestens 6
Geschossen der Fall. Damit kann das Merkmal nur bei Gebäuden mit weniger als 6 Geschossen
als wohnwertsteigerndes Merkmal betrachtet werden. Für dieses Merkmal (Modellvariable:
Aufzug_6S) wurde ein Zuschlag von +3 % ermittelt.

Bodenbelag Die Befragten wurden in Frage 16 gebeten anzugeben, welche Fußbodeneigen-
schaften auf den überwiegenden Teil des Wohn-/Schlafbereichs, abgesehen von Flur/Bad/Küche,
zutreffen. Nur eine Antwort war möglich. Die Bodenbeläge wurde einzeln und in kombinierter
Form getestet. Es ergaben sich Zuschläge für eine Kombination aus Marmor-/Steinboden
und Parkettboden sowie für Dielenholzboden und Fliesen-/Kachelboden. Einen Abschlag
gibt es, wenn kein vom Vermietenden gestellter Bodenbelag vorhanden ist oder ein PVC-
/Linoleumboden vorliegt. Der Standard ist mit 31,2 % der Laminatboden.

Fußbodenheizung In Frage 25 wurde erfragt, ob die Wohnung über eine Fußbodenheizung in
mindestens der Hälfte der Räume verfügt. Dies war für 5,0 % der Wohnungen der Fall.

Warmwasserversorgung Es wurde in Frage 26 erfragt, mit welcher Warmwasserversorgung die
Wohnung ausgestattet ist. Der Standard ist hier die zentrale Warmwasserversorgung mit 58,9 %.
Durchlauferhitzer gibt es in 35,0 % der Wohnungen. Abschläge wurden für solche Wohnungen
ermittelt, die keine vom Vermietenden gestellte Warmwasserversorgung haben (2,4 %) oder ihr
Warmwasser über mehrere Kleinboiler oder Untertischgeräte bekommen (3,6 %).

Videosprechanlage mit Türöffner Die Befragten wurden in Frage 17 gebeten anzugeben, welche
Sprechanlagen bzw. Türöffnerart die Wohnung aufweist. In 5,4 % der Wohnungen gibt es
demnach eine Videosprechanlage mit Türöffner. Der Standard war hier die Gegensprechanlage
mit Türöffner mit 79,7 %.

Keine Heizung In Frage 23 wurde gefragt, wie die Wohnung überwiegend beheizt wird. In 1,0 %
der Wohnungen gibt es demnach keine vom Vermietenden gestellte Heizung. Der Standard ist
hier die Zentralheizung mit 85,7 %.
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Tabelle 13: Zu-/Abschlag und Häufigkeit der Ausstattungsmerkmale

Modellvariable Zu-/Abschlag
Fallzahl

ungewichtet
Anteil

gewichtet

Aufzug_6S +3% 304 10,9%
Holz_Fliesen +2% 356 12,9%
kein_Boden_PVC −7% 450 15,9%
Parkett_Marmor +8% 408 14,7%
AusstWohn_Fußbodenheizung +10% 140 5,0%
Videosprechanlage mit Türöffner +5% 150 5,4%
WW_Kleinboiler −4% 99 3,6%
WW_ohne −7% 77 2,4%
Keine_Heizung −10% 30 1,0%

9.5 Spanne

Nach § 16 Abs. 3 MsV kann die Schwankungsbreite der ortsüblichen Vergleichsmiete im
Mietspiegel durch Spannen berücksichtigt werden. Die Spannen ergeben sich unter anderem
aus folgenden Gründen:

◦ Die Wohnwertmerkmale unterscheiden sich im Hinblick auf die Qualität: So ist etwa bei
Wohnungen mit dem Baujahr 1983 von einer höheren Miete als von Wohnungen mit dem
Baujahr 1958 auszugehen. Diese Wohnungen befinden sich aber in der gleichen Klasse
für die Berechnung von Zu- bzw. Abschlägen.

◦ Neben den gesetzlichen Wohnwertmerkmalen Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit
und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit gibt es auch
weitere Wohnwertmerkmale wie etwa die Dauer des Mietverhältnisses, die nicht zur Erklä-
rung der Miethöhe herangezogen werden dürfen – die sogenannten außergesetzlichen
Merkmale.

◦ Beim Mietwohnungsmarkt handelt es sich um einen sogenannten unvollkommenen Markt,
d. h. es werden auch für nahezu identische Wohnungen unterschiedlich hohe Mieten
gezahlt.

Im Mietspiegel Mannheim 2025/2026 wird der Spannenumfang über die Abweichung (nach oben
oder unten) der tatsächlich vorgefundenen Mieten von den nach der Regressionsformel (über
beide Regressionsstufen) errechneten Mieten ermittelt. ALP hat diese Spanne so bestimmt,
dass von den ermittelten und größengeordneten prozentualen Abweichungen je ein Sechstel
am oberen und am unteren Ende entfernt wird, sodass zwei Drittel aller erhobenen Mieten
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durch das Rechenmodell abgedeckt werden (2/3-Spanne). Ein solches Verfahren wird etwa
auch in § 16 Abs. 3 der MsV genannt. Es ergibt sich eine auf ganze Prozentpunkte gerundete
Spanne in Höhe von - 15 % und + 17 %. Abbildung 5 zeigt die prozentualen Residuen und die
Spanne, in der 2/3 dieser Abweichungen liegen.

Abbildung 5: Prozentuale Residuen und Spanne des Mietspiegels

9.6 Güte des Regressionsmodells

Für die Beurteilung der Ergebnisse der Regressionsanalyse sind Anforderungen zu beachten
bzw. Kriterien zu prüfen und zu erfüllen. Hierbei handelt es sich um:

◦ Gewährleistung eines ausreichend hohen Bestimmtheitsmaßes bzw. Erklärungsgehalts
(R²) des Modells;

◦ Prüfung auf Homoskedastizität/Heteroskedastizität der Residuen;
◦ Ausschluss zu hoher Korrelationen zwischen den Merkmalen/Regressoren.

Erklärungsgehalt (R²) Während der Auswertungen für den Mietspiegel wurden die globalen Gü-
temaße und die Auswirkungen von Veränderungen der Modelle auf deren Güte beobachtet. Zur
Beurteilung der Modellgüte des vorliegenden Regressionsmodells wird der sogenannte Deter-
minationskoeffizient bzw. der Erklärungsgehalt anhand des sogenannten R² herangezogen. Die
Höhe des R² gibt an, welcher Anteil der Variation der Nettokaltmiete pro m² durch die im Modell
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verwendeten Regressoren/Variablen erklärt wird. Insgesamt ergibt sich ein Erklärungsgehalt
von 75,7 %, d. h. 75,7 % der Variation der Nettokaltmiete wird durch die Modellvariablen über
beide Stufen des Regressionsmodells erklärt. Die erste Regressionsstufe hat bereits ein R² von
62,6 %, d. h. 62,6 % der Variation in der Nettokaltmiete wird über die Wohnfläche erklärt. Die 2.
Regressionsstufe hat ein R² von 39,5 %, d. h. 39,5 % der Variation des Nettomietfaktors wird
durch alle weiteren finalen Regressoren erklärt.

Heteroskedastizität Heteroskedastizität liegt vor, wenn die Störgröße (beobachtet durch die
Residuen) im Regressionsmodell von der abhängigen Variable abhängig ist, d. h. sich mit
zunehmenden Werten der Nettokaltmiete bzw. des Nettomietfaktors verringert oder erhöht.
Dadurch wird der Standardfehler des Regressionskoeffizienten verfälscht und die Schätzung
des Konfidenzintervalls ungenau. Korrekt geschätze Standardfehler und damit die Signifikanz
der Regressionskoeffizienten sind nur in der 2. Regression von Bedeutung. Die Residuen der 2.
Regression wurden daher visuell in einem Streudiagramm geprüft. Dazu wurde der geschätzte
Nettomietfaktor gegen die standardisierten Residuen abgebildet (siehe Abbildung 6). Diese
Prüfung ergab keine Hinweise auf Heteroskedastizität.

Abbildung 6: Standardisierte Residuen in Abhängigkeit des geschätzten Nettomietfaktors

Korrelationen Korrelationen zwischen den einzelnen Merkmalen (Regressoren) wurden mit-
hilfe der Kollinearitätsstatistik (Toleranz, VIF) sowie einer ergänzenden Korrelationsstatistik
(Korrelationen zwischen den einzelnen Regressoren) untersucht. Als Grundannahme bei der
Regression gilt, dass die Regressoren auch untereinander unabhängig sein sollten. D. h. ein
Regressor darf sich nicht als lineare Funktion der übrigen Regressoren darstellen lassen. Bei
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empirischen Daten liegt in der Regel ein gewisses Maß an Multikollinearität vor, das sich nicht
störend auf die Güte des Modells auswirken muss. Eine hohe Multikollinearität führt aber dazu,
dass die Standardfehler der Regressionskoeffizienten zunehmen und die Schätzung ungenauer
wird. Im Allgemeinen wird Multikollinearität durch die Toleranz und deren Kehrwert, den so-
genannten Variance Inflation Factor (VIF) bestimmt. Die Toleranz wird ermittelt, indem eine
Regression jeder unabhängigen Variable auf die übrigen unabhängigen Variablen durchgeführt
und das Bestimmtheitsmaß beobachtet wird. Die Toleranz ergibt sich, wenn man von 1 den Wert
des Bestimmtheitsmaßes abzieht. Eine Toleranz von Null bedeutet, dass sich die beobachtete
unabhängige Variable vollständig durch die anderen unabhängigen Variablen erklären bzw.
abbilden lässt. Sie wäre damit überflüssig und müsste aus dem Modell entfernt werden. Ein
solcher Fall trat jedoch nicht auf. Alle Variablen im finalen Modell zeigten einen VIF von unter 5
und eine Toleranz von mehr als 0,2.
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10 Anwendung des Mietspiegels

Die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete erfolgt für eine konkrete Wohnung, indem
ausgehend von der Wohnfläche der Wohnung die Basismiete aus Tabelle 5 ausgewählt wird.
Die Zu- und Abschläge der Wohnung werden dann mit der Basismiete verrechnet. Es ergibt sich
die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete in C pro m². Die durchschnittliche absolute
ortsübliche Vergleichsmiete in C ergibt sich durch Multiplikation mit der Wohnfläche.

Aufgrund von qualitativen und nicht erfassten Unterschieden der Wohnwertmerkmale kann die
ortsübliche Vergleichsmiete innerhalb der Spanne nach oben oder unten abweichen. Um die
Untergrenze der Spanne zu bestimmen, wird von der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichs-
miete 15 % abgezogen (Multiplikation der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete mit
0,85). Zur Bestimmung der oberen Spannengrenze wird zur durchschnittlichen ortsüblichen
Vergleichsmiete 17 % addiert (Multiplikation der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete
mit 1,17). Abweichungen nach oben oder unten von der im Mietspiegel errechneten durch-
schnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete sind zu begründen. Hierfür dürfen solche Merkmale,
die bei der Mietspiegelerstellung erhoben wurden und aufgrund fehlender Signifikanz nicht
in den Mietspiegel eingegangen sind, nicht im Rahmen der Spannbreitenregelung verwendet
werden (siehe Auflistung in der Mietspiegelbroschüre S. 17).

Der Mietspiegel wurde in Form einer Mietspiegelbroschüre veröffentlicht, in der die Ergebnisse
der Regressionsanalyse anschaulich in Tabellen dargestellt werden. Die Definition der Wohn-
wertmerkmale ergibt sich aus den Fragestellungen in den Fragebogen. Die Berechnungsschritte
werden in der Broschüre textlich erläutert und können anhand eines Anwendungsbeispiels
nachvollzogen werden. Die Mietspiegelbroschüre kann als PDF-Dokument auf der Internetseite
der Stadt Mannheim heruntergeladen werden.

Zusätzlich zu der Broschüre wurde ein Online-Rechner zur Verfügung gestellt, mit dem die
ortsübliche Vergleichsmiete berechnet werden kann. Er ist ebenfalls auf der Homepage der
Stadt Mannheim verlinkt.
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11 Schlussbemerkungen

Der Mietspiegel wurde von dem Gemeinderat der Stadt Mannheim als qualifizierter Mietspiegel
anerkannt. Der Mietspiegel gilt ab dem 16. Dezember 2024. Die Anerkennung als qualifizierter
Mietspiegel durch die nach Landesrecht zuständige Behörde und/oder von Interessenver-
tretungen der Vermieter:innen und der Mieter:innen ist neben der Einhaltung anerkannter
wissenschaftlicher Grundsätze bei der Erstellung des Mietspiegels nach §558d Abs. 1 BGB
eines der beiden Kriterien für einen qualifizierten Mietspiegel.

Nach aktueller Rechtslage ist der qualifizierte Mietspiegel nach § 558d Abs. 2 BGB im Abstand
von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen. Hierbei ist der Stichtag der Befragung 1. Juli
2024 als Referenzdatum heranzuziehen. Dabei kann eine Stichprobe oder die Entwicklung
des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindexes für die Lebenshaltung aller privaten
Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt werden. Nach vier Jahren ist der qualifizierte
Mietspiegel in jedem Fall neu zu erstellen.
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A Anhang: Häufigkeiten

Abbildung 7: Häufigkeitsverteilung der Wohnfläche in Quadratmetern

Abbildung 8: Häufigkeitsverteilung der Baujahresklassen
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 egalnahcerpS redeW

renfförüT hcon

nieN
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B Anhang: Mieter:innenfragebogen

nedoblehcaK/-neseilF

nedobhcippeT

nedobmueloniL/-CVP

nedobnietS/-romraM nedoblyniV  niek/nedoB regitsnos
tgeiwrebü galebnedobßuF

nedobtanimaL

 ni*reteimreV nov niek
galebnedoB retlletseg

nedobzlohneleiD

nedobttekraP

2 etieS 3 etieS

 uz essohcseG netuabegsua ella dnis reiH( ?eduäbeG sad tah essohcseG eleiv eiW :7 egarF

 tlhäzeg thciN .ssohcseghcaD dnu erretraphcoH/ssohcsegdrE hcua nelhäz uzaD .nelhäz
).essohcsegrelleK dnu )niarretuoS( essohcsegretnU nedrew

ssohcsegretnU / niarretuoS / relleK

)hcilgöm trowtnA enie run( ?gnunhoW eid tgeil ssohcseG mehclew nI :8 egarF

 ni negnunhoW netethcirre retäps ieb( ?tlletseg gitref gnunhoW eid edruw nnaW :01 egarF

 .nebegna suabsuA sed rhaJ sad ettib − uabsuassohcseghcaD .B .z − neduäbeG nednehetseb
-sgnureisinredoM .suabfuaredeiW sed rhaJ sad tlig ,trötsrez geirK mi gnunhoW eid raW

)!rhajuaB sad thcin nessulfnieeb daB seuen nie redo nedöB euen .B .z eiw nemhanßam  :rhajuaB

?gnunhoW eid tlläf essalkserhajuaB ehclew ni ,nennök nemmitseb uaneg thcin gnunhoW red rhajuaB sad eiS nneW

8191 siB 4991-4891

9002-2002

8491-9191

7591-9491

8691-8591

7791-9691

3891-8791

3102-0102

1002-5991

 ?gnunhoW red ni treitsixe ehcüK nov trA etlletseg ni*reteimreV nov/mov ehcleW :51 egarF

)ni*reteimreV hcrud thcilfpsgnuztesdnatsnI ,thcersgnuztuN setfahreuad(

essohcseG ererheMerretraphcoH / ssohcsegdrE

 dnu CW ,daB ,rulF ,ehcüK nelhäz uzad thciN( ?gnunhoW eid tah remmiZ eleiv eiW :5 egarF

)emuärlletsbA
:lhaznaremmiZ

:essohcseG lhaznA

?gnunhoW neteteimeg red ehcälfnhoW eid tsi ßorg eiW :4 egarF
, ²m

)nednahrov negärhcshcaD( gnunhowssohcseghcaD

 ?rov pytsgnunhoW rerednoseb nie tgeiL :9 egarF

 evisulkxe( gnunhoW-esuohtneP
)essarreT ednefualmu ,gnuttatssuasgnunhoW

 tlietrev negatE iewz fua tsi gnunhoW( gnunhoW-ettenosiaM
 )nednubrev epperT enretni enie rebü dnu

)hcilgöm trowtnA enie run( ?eiS nenhow pyteduäbeG mehclew nI :6 egarF

 tednifeb fpokhcsuD red( ehcsuD
)ennawedaB red rebü thcin hcis

reprökziehhcutdnaH

retsneF

 ,nezuerkna hcua( ennawedaB
 red ni tiekhcilgömhcsuD nnew

)tsi nebegeg ennaW

 egidrenebe / ehcielgnedoB
)ellewhcS enho( ehcsuD

gnuziehnedobßuF

 egalnasgnutfüL ehcsirtkelE
)tfulbA snetsednim(

?remmizedaB nie snetsednim gnunhoW red ni se tbiG :21 egarF
aJ 51 egarF uz retiew → nieN

daB nebles mi nekcebhcsaW setiewZ

 .nebierhcseb daB etettatsegsua netseb ma sad nredäB nererhem ieB( ?tettatsegsua remmizedaB sad tsi eiW :31 egarF

 .uzad thcin neröheg ni*reteiM red/sed negnutsielnegiE .driw tlletseg ni*reteimreV nov/mov saw ,na run eiS nezuerk ettiB
)hcilgöm negnunnenhcafrheM

7102-4102

 red hcierebressawztirpS mi ednäW
 ,ehcsuD ,ennawedaB( etkejborätinaS

 tztühcseg )ettelioT ,nekcebhcsaW
neseilF hcrud .B.z

ssohcsegrebO

 daB mi( ssulhcsnanenihcsamhcsaW
)nednahrov gnunhoW red ni tsnos redo

?gnunhoW red ni CW sad hcis tednifeB :11 egarF
aJ  nieN

2202-8102

rov pytsgnunhoW rerednoseb niek tgeil sE

4202-3202

tnnakebnU

tediB

?)CW etsäG( CW setiewz ,setarapes nie rebü gnunhoW eid tgüfreV :41 egarF
aJ  nieN

hcafreirfeG enho/tim knarhcslhüK

guzbatsnuD

knarhcsreirfeG retarapeS

enihcsamlüpS

dreH

eknärhcsnehcüK

nefokcaB

ehcüK red retlA :nednahrov sllaF

)tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew trarenfförüT .wzb -negalnahcerpS ehcleW :71 egarF

 ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew netiekhcilgömlletsbA .wzb -egalbA ehcleW :81 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov(

ehcüK red blahreßua eknärhcsuabniE

 gnunhoW red ni muarlletsbA
)²m 1 snetsednim ,knarhcsuabniE niek(

 blahreßua muarlletsbA regiröheguZ
 -relleK rerabßeilhcsba( gnunhoW red

)nedobhcaD .wzb muarrehciepS redo ztalplletsbadarrhaF rethcadrebÜ

   ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew tumraereirraB red elamkreM ehcleW :02 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov(

nednahrov guzfuA rabhcierre ierfnefuts gnunhoW ierfnellewhcs tsi gnunhoW elamkreM reseid senieK

 negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew netfahcsnegiE neretiew ehcleW :12 egarF

)hcilgöm

nednahrov suaH mi muarnekcortehcsäW

muarnenihcsamhcsaW

 ni neisuolajneßuA redo nedälebeihcS ,nedälretsneF ,nedällloR
nednahrov emuäR red etfläH red snetsednim

 )saG ,ressaW ,mortS( negnutielsnoitallatsnI
tgelrev ztuP rebü dnegeilierf dnegeiwrebü

 tim( aiggoL/essarreT)-hcaD(/noklaB
)elhütS/hcsiT rüf ztalP dnehciersua

 neredna senie nehcierrE muz red ,muarnhoW( remmizsgnaghcruD
)ssum nedrew treuqhcrud smuarnhoW

.ä.u muarkreW ,muarstfahcsniemeG

sotuA-E rüf tiekhcilgömedaL

 ?nie egalnanürG renie redo snetraG senie gnuztuN eid gartrevteiM red tßeilhcS :22 egarF

)ehcälfnürG/neznalfP tim dnaL kcütS setznergegba seßorg ²m 01 .dnim(
aJ  nieN

→ aj sllaF

)edruw tffahcseb ni*reteiM red/sed netsoK fua gnuzieH nnew ,hcua( gnuzieH etlletseg ni*reteimreV nov enieK

 nefölezniE

)eduäbeG eznag sad rüf gnuzieH enie( gnuziehlartneZ

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?tzieheb dnegeiwrebü gnunhoW eid driw eiW :32 egarF

)egatE eznag eid redo gnunhoW eznag eid rüf gnuzieH enie( gnuziehnegatE

:rawz dnu ,segitsnoS

)hcilgöm negnunnenhcafrheM( ?uzad tim wkP nerhI rüf tiehnegelegkraP enie segartrevteiM serhI nemhaR mi tröheG :91 egarF

egaraG tropraC/ztalplletS rethcadrebÜ egaragfeiT ni ztalplletS ztalplletS reneffO

muarlletsbadarrhaF

suahneilimafiewZ

suahneilimafniE sednehetsierF

)tiehnienhoW enie run( suahnehieR

suahneilimafrheM ?gnagniesuaH orp negnunhoW neleiv eiw tiM  → 6-3

21-7

rhem dnu 31

teteimrev ni*reteimreV nov gnuttatssuanehcüK enieK ehcükyrtnaP/ehcsinhcoK

:gnuttatssuA redneglof tim ehcükuabniE

regnüj redo erhaJ 01 retlä redo erhaJ 12erhaJ 02 sib 11

gnuztuN neginiella ruz neietrapsuaH neredna tim gnuztuN rehciltfahcsniemeg uz

 ,shcierebfalhcS/-nhoW sed lieT nednegeiwrebü ned fua neffert netfahcsnegienedobßuF nedneglof red ehcleW :61 egarF

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?uz ,ehcüK/daB/rulF nov nehesegba

renfförüT tim egalnahcerpsnegeG renfförüT tim egalnahcerpsoediV renfförüT ruN
 egalnahcerpS redeW

renfförüT hcon

nieN
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B Anhang: Mieter:innenfragebogen

retiew → aJ ednE → nieN

4 etieS 1 etieS

 ednE → aJ retiew → nieN
 redo -stfahcstdnawreV ,-stiebrA ,-tsneiD senie dnurgfua eiS nelhazeB :B egarF

 redo etgißämre enie )tiekgitätnenni*retsiemsuaH awte( sessintlährevstfahcsdnuerF
?eteiM eniek

 ednE → aJ retiew → nieN retredröfeg hciltneffÖ( ?nednubegsierpteim lleutka gnunhoW eid tsI :C egarF

 sed nemhaR mi negnunhoW egitsnügsierp ,“gnunhowlaizoS„ awte ,muarnhoW
)gnudnibsierpteiM egitsnos redo slledomnetouQ remiehnnaM

 ednE → aJ redo gnuthcirniE nelaizos renie ,semiehnhoW senie lieT gnunhoW eid tsI :D egarF

 ,miehnhownednereidutS ,“nenhoW setuerteB„ ,miehegelfP .B.z( ?tfnukretnulemmaS renie
)eppurgnhoW elaizos

 ednE → aJ gartrevteiM mi gnuztuN ehcilbreweg)-liet( enie gnunhoW eid rüf tsI :E egarF

)uzad thcin nelhäz remmizstiebrA( ?nehesegrov

   ?teteimeg treilbömliet redo treilböm gnunhoW eid eiS nebaH :F egarF

)eknärhcsuabniE redo/dnu ehcükuabniE rüf thcin tlig(

tanoM rhaJ
?nennogeb sintlährevteiM sad tah nnaW :1 egarF

miehnnaM rüf 6202/5202 legeipsteiM netreizifilauq muz negobegarF-nenni*reteiM

retiew → tnnakebnU

retiew → nieN

retiew → nieN

… sla ,nenhow eiS red ni ,gnunhoW eid tlahsuaH rhI tztuN :A egarF ednE → ni*remütnegiEretiew → ni*reteiM

?nemmonegliet gnugarfeB red na tlahsuaH merhI ni deilgtiM seredna nie stiereb taH  ednE → aJ retiew → nieN

retiew → nieN
 tsi gnunhoW nettelpmok renie lieT sad ,remmizlezniE nie mu hcis se tlednaH :G egarF

 nov ,rulfsuaH mov ,suahnepperT mov( ?gnagniE renegie nie gnunhoW red tlhef redo
)neßua

 ednE → aJ

)gnurälkresgnurednäteiM retztel .wzb gartrevteiM ßämeg( ?eteiM etrabnierev 4202 iluJ rüf eid tsi hcoh eiW :2 egarF

:eteimotturB ehciltanom etrabnierev etmaseG
, €

,

:sua nemmasuz hcis tztes garteB reseiD

   ,netsoksbeirteB / -nebeN ,-zieH enho eteiM = eteimdnurG redo( eteimtlakotteN )a
 :)egalmusgnureisinredoM .lkni .fgg

, :)gnulhazsuaroV / elahcsuaP ehciltanoM( netsoksbeirteB / -nebeN / -zieH )b

,

:ztalplletS / egaraG )d

rüf egälhcsuZ / netsoK erednA )f ,

€

€

€

€

 eiS nellüf netsnosnA .nedrew tetrowtnaeb thcin negarF neretiew eid nessüm “ednE →„ senie nehcierrE ieB .nezuerkna sedneffertuZ ettiB
 nednes ettib ,nellüfsua negobegarF netmaseg ned redo nehcierre “ednE →„ nie eiS bo lagE .sua egarF netztel ruz sib ettib negobegarF ned

 renie ieb eiS sllaF .riw nelhaz otroP saD .galhcsmU netgelegieb ned rüfreih eiS neztuN .kcüruz snu na llaF medej ni negobegarF ned eiS
.etaR uz ni*reteimreV n*erhI hcua .ltve eiS neheiz redo reel egarF eid eiS nessal ,dnis rehcisnu egarF

:galhcsuzsgnureilböM )c

, €

?neseiwegsua gartrevteiM mi gnureilböM eid rüf gnulhazteiM etarapes enie tsI :aj sllaF

)nebiehcS enednubrev tsef ierd( retsnefztuhcsemräW-nebiehcS-3

)hcilgöm trowtnA enie ruN( ?fua dnegeiwrebü gnunhoW red ni retsneF eid nesiew netfahcsnegiE ehcleW :72 egarF

)nethcihcsnehcsiwZ enho ebiehcS egiznie enie( gnusalgrevhcafniE

)nemharretsneF ednegeilrednanieretnih iewz( retsnefnetsaK

lÖ

saG

)hcilgöm negnunnenhcafrheM( ?tednewrev nezieH muz nedrew netrasgnugrosreV/regärteigrenE ehcleW :42 egarF

emräwnreF mortS

tnnakebnUelhoK stelleP

eigreneraloS epmupemräW

regärteigrenE egitsnoS

)nebiehcS enednubrev tsef iewz( )dradnatS( retsnefsalgdnubreV-nebiehcS-2

:

:ehcükuabniE )e , €

 ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew gnuzieH red ieb netiehrednoseB ehcleW :52 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM

emuäR red etfläH red snetsednim ni gnuziehnedobßuF

gnugrosrevsgnuzieH etreillatsni tsef enho daB redo ehcüK ,muarnhoW nie snetsedniM 

nednahrov )nefonedewhcS ,nimaK reneffo ,nefolehcaK( effotsnnerB etsef rüf egalnasgnureueF ehcilztäsuZ 

gnunhoW red ni/eduäbeG mi gnugrosrevressawmraW elartneZ

 ni*reteimreV nov/mov enho daB redo ehcüK
gnugrosrevressawmraW etlletseg

)mortS/saG tim( gnunhoW red ni reztihrefualhcruD nie snetsedniM

 ni*reteimreV nov( ?tettatsegsua dnegeiwrebü gnunhoW eid tsi gnugrosrevressawmraW red trA rehclew tiM :62 egarF

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg

etäreghcsitretnU redo reliobnielK ererheM

 ?treinas/treisinredom ,ni*reteimreV red/sed netieS nov nemhanßaM ehciluab hcrud 2102 ties gnunhoW eid edruW :82 egarF

 essintlährevnhoW neniemeglla eid nressebrev ,gitlahhcan gnunhoW red trewshcuarbeG ned nehöhre nemhanßamsgnureisinredoM(
 dnu -sgnutlahdnatsnI nehcilbü eid dnis tniemeg thciN .ressaW redo eigrenE nov negnurapsniE egitlahhcan nekriweb redo reuaD fua

)!netiebrasgnureivoneR

?trhüfeghcrud 2102 ties nedruw nemhanßamsgnureisinredoM nedneglof red ehcleW →  aj sllaF

 ,ennawhcsuD/ennaW ,neseilF .dnim( hcierebrätinaS
treuenre )ettelioT ,nekcebhcsaW

treuenre dnegeiwrebü nedöbßuF

treuenre dnegeiwrebü retsneF

 sreguezreemräW sed gnureuenrE
)emrehtsaG ,lessekzieH .B.z(

treuenre nerütsgnunhoW dnu -nennI

tuabegnie ztuhcsllahcS)-ttirT(

 retsrebo/hcaD nov gnummäD ettelpmok
ekcedssohcseG

treuenre rütsgnagniesuaH

dnawneßuA red gnummäD ettelpmok

 dnessafmu ßämegtiez noitallatsniortkelE
)retlahcS-IF ,ttinhcsreuqsgnutieL .lkni( treuenre

nekcedrelleK rella gnummäD ettelpmok

:rawz dnu nemhanßaM eretiew

)GA ,HbmG .B.z ,nosreP ehcsitsiruj( ni*remütnegiE r*etavirP

?ni*reteimreV e*rhI tlhäz nremütnegiE nov eirogetaK rehclew uZ :92 egarF

).wsu gnutfitS ,dnuB .B .z( egitsnoS

HbmG eppurgsnemhenretnU GBG

tfahcsnessoneg)uab(sgnunhoW

)nosreptavirP ,nosreP ehcilrütan( ni*remütnegiE r*etavirP

!emhanlieT erhI rüf knaD neleiV

tanoM rhaJ
 ?trednäeg laM etztel sad eteimtlakotteN eid edruw nnaW :3 egarF

)netsoksbeirteB red negnurednÄ enier dnis nemmonegsua(

trednäeg thcin guzniE med ties edruw eteimtlakotteN

aJ nieN

)tknuptiezsgnureisinredoM muz gnunhoW red dnatsuZ nerabhcielgrev uabueN menie tim( gnureinaslloV

:hcilmän ,nemhanßamsgnureisinredoM enleznie
 hcuarbeG regitsirfzruk run nie hcilgartrev gnunhoW eid rüf tsI :H egarF

?nehesegrov )etanoM 3 lamixam(
retiew → nieN ednE → aJ

G egarF → nieN retiew → aJ

 erhI gilliwierf snu eiS nennök ,nefrüd nereitkatnok hcon nebagnA nerhI uz netiehralknU ieb eiS riw nneW :03 egarF

.gidnewton OVGSD a.til 1 .sbA 6 .trA hcan gnugilliwniE enie tsi remmunnofeleT rerhI gnussafrE eid rüF .nebegna remmunnofeleT

:remmunnofeleT erhI

.frad nedrew trehciepseg ednesgnubehrE muz sib dnu negarfkcüR rüf remmunnofeleT eniem ssad ,nie egilliw hci ,aJ

.nessalretnih remmunnofeleT eniek ethcöm hci ,nieN

 gnunhoW ruz dnu sintlährevteiM muz nebagnA gissälrevuz eid ,nedrew tllüfegsua nosreP negirhäjllov redej nov nnak negobegarF reD
 seztesegsgnurhüfniE sed 2 § 832 .trA( dnethcilfprev 2202 iluJ .1 med ties tsi negnugarfeblegeipsteiM na emhanlieT eiD .nnak neffert

.sua 4202 iluJ .91 snetsetäps sib negobegarF ned eiS nellüf ettiB .)hcubzteseG nehcilregrüB muz

 .nemhenrov miehnnam/ed.tutitsni-pla.www//:sptth retnu enilno hcua nebagnA erhI nennök eiS
:tetual edocsgnaguZ rhI
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C Anhang: Vermieter:innenfragebogen

C Anhang: Vermieter:innenfragebogen

retiew → aJ ednE → nieN

4 etieS 1 etieS

 ednE → aJ retiew → nieN
 -stfahcstdnawreV ,-stiebrA ,-tsneiD senie dnurgfua ni*reteiM eid/red tlhazeB :B egarF

 etgißämre enie )tiekgitätnenni*retsiemsuaH awte( sessintlährevstfahcsdnuerF redo
?eteiM eniek redo

 ednE → aJ retiew → nieN retredröfeg hciltneffÖ( ?nednubegsierpteim lleutka gnunhoW eid tsI :C egarF

 sed nemhaR mi negnunhoW egitsnügsierp ,“gnunhowlaizoS„ awte ,muarnhoW
)gnudnibsierpteiM egitsnos redo slledomnetouQ remiehnnaM

 ednE → aJ redo gnuthcirniE nelaizos renie ,semiehnhoW senie lieT gnunhoW eid tsI :D egarF

 ,miehnhownednereidutS ,“nenhoW setuerteB„ ,miehegelfP .B.z( ?tfnukretnulemmaS renie
)eppurgnhoW elaizos

 ednE → aJ gartrevteiM mi gnuztuN ehcilbreweg)-liet( enie gnunhoW eid rüf tsI :E egarF

)uzad thcin nelhäz remmizstiebrA( ?nehesegrov

   ?teteimrev treilbömliet redo treilböm gnunhoW eid eiS nebaH :F egarF

)eknärhcsuabniE redo/dnu ehcükuabniE rüf thcin tlig(

tanoM rhaJ
?nennogeb sintlährevteiM sad tah nnaW :1 egarF

miehnnaM rüf 6202/5202 legeipsteiM netreizifilauq muz negobegarF-nenni*reteimreV

retiew → tnnakebnU

retiew → nieN

retiew → nieN

...na gnunhoW eid eiS neteimreV :A egarF

ednE → ni*remütnegiE r*edneztuntsbles eiS dnis redo

retiew → ni*reteiM n*enie

 muz seztesegsgnurhüfniE sed 2 § 832 .trA( dnethcilfprev 2202 iluJ .1 med ties tsi negnugarfeblegeipsteiM na emhanlieT eiD

 .)hcubzteseG nehcilregrüB

retiew → nieN
 tsi gnunhoW nettelpmok renie lieT sad ,remmizlezniE nie mu hcis se tlednaH :G egarF

 nov ,rulfsuaH mov ,suahnepperT mov( ?gnagniE renegie nie gnunhoW red tlhef redo
)neßua

 ednE → aJ

)gnurälkresgnurednäteiM retztel .wzb gartrevteiM ßämeg( ?eteiM etrabnierev 4202 iluJ rüf eid tsi hcoh eiW :2 egarF

:eteimotturB ehciltanom etrabnierev etmaseG , €

,

:sua nemmasuz hcis tztes garteB reseiD

   ,netsoksbeirteB / -nebeN ,-zieH enho eteiM = eteimdnurG redo( eteimtlakotteN )a
 :)egalmusgnureisinredoM .lkni .fgg

, :)gnulhazsuaroV / elahcsuaP ehciltanoM( netsoksbeirteB / -nebeN / -zieH )b

,

:ztalplletS / egaraG )d

rüf egälhcsuZ / netsoK erednA )f ,

€

€

€

€

 .nemhenrov miehnnam/ed.tutitsni-pla.www//:sptth retnu enilno hcua nebagnA erhI nennök eiS

 eiS nellüf netsnosnA .nedrew tetrowtnaeb thcin negarF neretiew eid nessüm “ednE →„ senie nehcierrE ieB .nezuerkna sedneffertuZ ettiB
 nednes ettib ,nellüfsua negobegarF netmaseg ned redo nehcierre “ednE →„ nie eiS bo lagE .sua egarF netztel ruz sib ettib negobegarF ned

.riw nelhaz otroP saD .galhcsmU netgelegieb ned rüfreih eiS neztuN .kcüruz snu na llaF medej ni negobegarF ned eiS

:galhcsuzsgnureilböM )c

, €

?neseiwegsua gartrevteiM mi gnureilböM eid rüf gnulhazteiM etarapes enie tsI :aj sllaF

)nebiehcS enednubrev tsef ierd( retsnefztuhcsemräW-nebiehcS-3

)hcilgöm trowtnA enie ruN( ?fua dnegeiwrebü gnunhoW red ni retsneF eid nesiew netfahcsnegiE ehcleW :72 egarF

)nethcihcsnehcsiwZ enho ebiehcS egiznie enie( gnusalgrevhcafniE

)nemharretsneF ednegeilrednanieretnih iewz( retsnefnetsaK

lÖ

saG

)hcilgöm negnunnenhcafrheM( ?tednewrev nezieH muz nedrew netrasgnugrosreV/regärteigrenE ehcleW :42 egarF

emräwnreF mortS

tnnakebnUelhoK stelleP

eigreneraloS epmupemräW

regärteigrenE egitsnoS

)nebiehcS enednubrev tsef iewz( )dradnatS( retsnefsalgdnubreV-nebiehcS-2

:

:ehcükuabniE )e , €

 ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew gnuzieH red ieb netiehrednoseB ehcleW :52 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM

emuäR red etfläH red snetsednim ni gnuziehnedobßuF

gnugrosrevsgnuzieH etreillatsni tsef enho daB redo ehcüK ,muarnhoW nie snetsedniM 

nednahrov )nefonedewhcS ,nimaK reneffo ,nefolehcaK( effotsnnerB etsef rüf egalnasgnureueF ehcilztäsuZ 

gnunhoW red ni/eduäbeG mi gnugrosrevressawmraW elartneZ

 ni*reteimreV nov/mov enho daB redo ehcüK
gnugrosrevressawmraW etlletseg

)mortS/saG tim( gnunhoW red ni reztihrefualhcruD nie snetsedniM

 ?tettatsegsua dnegeiwrebü gnunhoW eid eiS nebah gnugrosrevressawmraW red trA rehclew tiM :62 egarF

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg ni*reteimreV nov(

etäreghcsitretnU redo reliobnielK ererheM

 ?treinas/treisinredom ,ni*reteimreV red/sed netieS nov nemhanßaM ehciluab hcrud 2102 ties gnunhoW eid edruW :82 egarF

 essintlährevnhoW neniemeglla eid nressebrev ,gitlahhcan gnunhoW red trewshcuarbeG ned nehöhre nemhanßamsgnureisinredoM(
 dnu -sgnutlahdnatsnI nehcilbü eid dnis tniemeg thciN .ressaW redo eigrenE nov negnurapsniE egitlahhcan nekriweb redo reuaD fua

)!netiebrasgnureivoneR

?trhüfeghcrud 2102 ties nedruw nemhanßamsgnureisinredoM nedneglof red ehcleW →  aj sllaF

 ,ennawhcsuD/ennaW ,neseilF .dnim( hcierebrätinaS
treuenre )ettelioT ,nekcebhcsaW

treuenre dnegeiwrebü nedöbßuF

treuenre dnegeiwrebü retsneF

 sreguezreemräW sed gnureuenrE
)emrehtsaG ,lessekzieH .B.z(

treuenre nerütsgnunhoW dnu -nennI

tuabegnie ztuhcsllahcS)-ttirT(

 retsrebo/hcaD nov gnummäD ettelpmok
ekcedssohcseG

treuenre rütsgnagniesuaH

dnawneßuA red gnummäD ettelpmok

 dnessafmu ßämegtiez noitallatsniortkelE
)retlahcS-IF ,ttinhcsreuqsgnutieL .lkni( treuenre

nekcedrelleK rella gnummäD ettelpmok

:rawz dnu nemhanßaM eretiew

)GA ,HbmG .B.z ,nosreP ehcsitsiruj( ni*remütnegiE r*etavirP

? eiS nelhäz ni*nremütnegiE nov eirogetaK rehclew uZ :92 egarF

).wsu gnutfitS ,dnuB .B .z( egitsnoS

HbmG eppurgsnemhenretnU GBG

tfahcsnessoneg)uab(sgnunhoW

)nosreptavirP ,nosreP ehcilrütan( ni*remütnegiE r*etavirP

!emhanlieT erhI rüf knaD neleiV

tanoM rhaJ
 ?trednäeg laM etztel sad eteimtlakotteN eid edruw nnaW :3 egarF

)netsoksbeirteB red negnurednÄ enier dnis nemmonegsua(

trednäeg thcin guzniE med ties edruw eteimtlakotteN

aJ nieN

)tknuptiezsgnureisinredoM muz gnunhoW red dnatsuZ nerabhcielgrev uabueN menie tim( gnureinaslloV

:hcilmän ,nemhanßamsgnureisinredoM enleznie

 hcuarbeG regitsirfzruk run nie hcilgartrev gnunhoW eid rüf tsI :H egarF

?nehesegrov )etanoM 3 lamixam(
retiew → nieN ednE → aJ

G egarF → nieN retiew → aJ

 erhI gilliwierf snu eiS nennök ,nefrüd nereitkatnok hcon nebagnA nerhI uz netiehralknU ieb eiS riw nneW :03 egarF

.gidnewton OVGSD a.til 1 .sbA 6 .trA hcan gnugilliwniE enie tsi remmunnofeleT rerhI gnussafrE eid rüF .nebegna remmunnofeleT

:remmunnofeleT erhI

.frad nedrew trehciepseg ednesgnubehrE muz sib dnu negarfkcüR rüf remmunnofeleT eniem ssad ,nie egilliw hci ,aJ

.nessalretnih remmunnofeleT eniek ethcöm hci ,nieN

 :edocsgnaguZ rhI  :DI-sgnunhoW
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C Anhang: Vermieter:innenfragebogen

2 etieS 3 etieS

 uz essohcseG netuabegsua ella dnis reiH( ?eduäbeG sad tah essohcseG eleiv eiW :7 egarF

 tlhäzeg thciN .ssohcseghcaD dnu erretraphcoH/ssohcsegdrE hcua nelhäz uzaD .nelhäz
).essohcsegrelleK dnu )niarretuoS( essohcsegretnU nedrew

ssohcsegretnU / niarretuoS / relleK

)hcilgöm trowtnA enie run( ?gnunhoW eid tgeil ssohcseG mehclew nI :8 egarF

 ni negnunhoW netethcirre retäps ieb( ?tlletseg gitref gnunhoW eid edruw nnaW :01 egarF

 .nebegna suabsuA sed rhaJ sad ettib − uabsuassohcseghcaD .B .z − neduäbeG nednehetseb
-sgnureisinredoM .suabfuaredeiW sed rhaJ sad tlig ,trötsrez geirK mi gnunhoW eid raW

)!rhajuaB sad thcin nessulfnieeb daB seuen nie redo nedöB euen .B .z eiw nemhanßam
 :rhajuaB

?gnunhoW eid tlläf essalkserhajuaB ehclew ni ,nennök nemmitseb uaneg thcin gnunhoW red rhajuaB sad eiS nneW

8191 siB 4991-4891

9002-2002

8491-9191

7591-9491

8691-8591

7791-9691

3891-8791

3102-0102

1002-5991

 ?gnunhoW red ni treitsixe ehcüK nov trA etlletseg ni*reteimreV nov/mov ehcleW :51 egarF

)ni*reteimreV hcrud thcilfpsgnuztesdnatsnI ,thcersgnuztuN setfahreuad(

essohcseG ererheMerretraphcoH / ssohcsegdrE

 dnu CW ,daB ,rulF ,ehcüK nelhäz uzad thciN( ?gnunhoW eid tah remmiZ eleiv eiW :5 egarF

)emuärlletsbA
:lhaznaremmiZ

:essohcseG lhaznA

?gnunhoW neteteimrev red ehcälfnhoW eid tsi ßorg eiW :4 egarF
, ²m

)nednahrov negärhcshcaD( gnunhowssohcseghcaD

 ?rov pytsgnunhoW rerednoseb nie tgeiL :9 egarF

 evisulkxe( gnunhoW-esuohtneP
)essarreT ednefualmu ,gnuttatssuasgnunhoW

 tlietrev negatE iewz fua tsi gnunhoW( gnunhoW-ettenosiaM
 )nednubrev epperT enretni enie rebü dnu

)hcilgöm trowtnA enie run( ?tednifeb gnunhoW eid hcis med ni ,suaH sad tlhäz pyteduäbeG mehclew uZ :6 egarF

 tednifeb fpokhcsuD red( ehcsuD
)ennawedaB red rebü thcin hcis

reprökziehhcutdnaH

retsneF

 ,nezuerkna hcua( ennawedaB
 red ni tiekhcilgömhcsuD nnew

)tsi nebegeg ennaW

 egidrenebe / ehcielgnedoB
)ellewhcS enho( ehcsuD

gnuziehnedobßuF

 egalnasgnutfüL ehcsirtkelE
)tfulbA snetsednim(

?remmizedaB nie snetsednim gnunhoW red ni se tbiG :21 egarF
aJ 51 egarF uz retiew → nieN

daB nebles mi nekcebhcsaW setiewZ

 .nebierhcseb daB etettatsegsua netseb ma sad nredäB nererhem ieB( ?tettatsegsua remmizedaB sad tsi eiW :31 egarF

 .uzad thcin neröheg ni*reteiM red/sed negnutsielnegiE .driw tlletseg ni*reteimreV nov/mov saw ,na run eiS nezuerk ettiB
)hcilgöm negnunnenhcafrheM

7102-4102

 red hcierebressawztirpS mi ednäW
 ,ehcsuD ,ennawedaB( etkejborätinaS

 tztühcseg )ettelioT ,nekcebhcsaW
neseilF hcrud .B.z

ssohcsegrebO

 daB mi( ssulhcsnanenihcsamhcsaW
)nednahrov gnunhoW red ni tsnos redo

?gnunhoW red ni CW sad hcis tednifeB :11 egarF
aJ  nieN

2202-8102

rov pytsgnunhoW rerednoseb niek tgeil sE

4202-3202

tnnakebnU

tediB

?)CW etsäG( CW setiewz ,setarapes nie rebü gnunhoW eid tgüfreV :41 egarF
aJ  nieN

hcafreirfeG enho/tim knarhcslhüK

guzbatsnuD

knarhcsreirfeG retarapeS

enihcsamlüpS

dreH

eknärhcsnehcüK

nefokcaB

ehcüK red retlA :nednahrov sllaF

)tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew trarenfförüT .wzb -negalnahcerpS ehcleW :71 egarF

 ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew netiekhcilgömlletsbA .wzb -egalbA ehcleW :81 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov(

ehcüK red blahreßua eknärhcsuabniE

 gnunhoW red ni muarlletsbA
)²m 1 snetsednim ,knarhcsuabniE niek(

 blahreßua muarlletsbA regiröheguZ
 -relleK rerabßeilhcsba( gnunhoW red

)nedobhcaD .wzb muarrehciepS redo ztalplletsbadarrhaF rethcadrebÜ

   ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew tumraereirraB red elamkreM ehcleW :02 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov(

nednahrov guzfuA rabhcierre ierfnefuts gnunhoW ierfnellewhcs tsi gnunhoW elamkreM reseid senieK

 negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew netfahcsnegiE neretiew ehcleW :12 egarF

)hcilgöm

nednahrov suaH mi muarnekcortehcsäW

muarnenihcsamhcsaW

 ni neisuolajneßuA redo nedälebeihcS ,nedälretsneF ,nedällloR
nednahrov emuäR red etfläH red snetsednim

 )saG ,ressaW ,mortS( negnutielsnoitallatsnI
tgelrev ztuP rebü dnegeilierf dnegeiwrebü

 tim( aiggoL/essarreT)-hcaD(/noklaB
)elhütS/hcsiT rüf ztalP dnehciersua

 neredna senie nehcierrE muz red ,muarnhoW( remmizsgnaghcruD
)ssum nedrew treuqhcrud smuarnhoW

.ä.u muarkreW ,muarstfahcsniemeG

sotuA-E rüf tiekhcilgömedaL

 ?nie egalnanürG renie redo snetraG senie gnuztuN eid gartrevteiM red tßeilhcS :22 egarF

)ehcälfnürG/neznalfP tim dnaL kcütS setznergegba seßorg ²m 01 .dnim(
aJ  nieN

→ aj sllaF

)edruw tffahcseb ni*reteiM red/sed netsoK fua gnuzieH nnew ,hcua( gnuzieH etlletseg ni*reteimreV nov enieK

 nefölezniE

)eduäbeG eznag sad rüf gnuzieH enie( gnuziehlartneZ

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?tzieheb dnegeiwrebü gnunhoW eid driw eiW :32 egarF

)egatE eznag eid redo gnunhoW eznag eid rüf gnuzieH enie( gnuziehnegatE

:rawz dnu ,segitsnoS

 ?uzad wkP menie tim reteiM ned rüf tiehnegelegkraP enie segartrevteiM sed nemhaR mi tröheG :91 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM(

egaraG tropraC/ztalplletS rethcadrebÜ egaragfeiT ni ztalplletS ztalplletS reneffO

muarlletsbadarrhaF

suahneilimafiewZ

suahneilimafniE sednehetsierF

)tiehnienhoW enie run( suahnehieR

suahneilimafrheM ?gnagniesuaH orp negnunhoW neleiv eiw tiM  → 6-3

21-7

rhem dnu 31

teteimrev ni*reteimreV nov gnuttatssuanehcüK enieK ehcükyrtnaP/ehcsinhcoK

:gnuttatssuA redneglof tim ehcükuabniE

regnüj redo erhaJ 01 retlä redo erhaJ 12erhaJ 02 sib 11

gnuztuN neginiella ruz neietrapsuaH neredna tim gnuztuN rehciltfahcsniemeg uz

nedobttekraP

nedobzlohneleiD

 ni*reteimreV nov niek
galebnedoB retlletseg

nedobtanimaL

 niek/nedoB regitsnos
tgeiwrebü galebnedobßuF

nedoblyniVnedobnietS/-romraM

nedobmueloniL/-CVP

nedobhcippeT

nedoblehcaK/-neseilF

 ,shcierebfalhcS/-nhoW sed lieT nednegeiwrebü ned fua neffert netfahcsnegienedobßuF nedneglof red ehcleW :61 egarF

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?uz ,ehcüK/daB/rulF nov nehesegba

renfförüT tim egalnahcerpsnegeG renfförüT tim egalnahcerpsoediV renfförüT ruN
 egalnahcerpS redeW

renfförüT hcon

nieN
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C Anhang: Vermieter:innenfragebogen

2 etieS 3 etieS

 uz essohcseG netuabegsua ella dnis reiH( ?eduäbeG sad tah essohcseG eleiv eiW :7 egarF

 tlhäzeg thciN .ssohcseghcaD dnu erretraphcoH/ssohcsegdrE hcua nelhäz uzaD .nelhäz
).essohcsegrelleK dnu )niarretuoS( essohcsegretnU nedrew

ssohcsegretnU / niarretuoS / relleK

)hcilgöm trowtnA enie run( ?gnunhoW eid tgeil ssohcseG mehclew nI :8 egarF

 ni negnunhoW netethcirre retäps ieb( ?tlletseg gitref gnunhoW eid edruw nnaW :01 egarF

 .nebegna suabsuA sed rhaJ sad ettib − uabsuassohcseghcaD .B .z − neduäbeG nednehetseb
-sgnureisinredoM .suabfuaredeiW sed rhaJ sad tlig ,trötsrez geirK mi gnunhoW eid raW

)!rhajuaB sad thcin nessulfnieeb daB seuen nie redo nedöB euen .B .z eiw nemhanßam
 :rhajuaB

?gnunhoW eid tlläf essalkserhajuaB ehclew ni ,nennök nemmitseb uaneg thcin gnunhoW red rhajuaB sad eiS nneW

8191 siB 4991-4891

9002-2002

8491-9191

7591-9491

8691-8591

7791-9691

3891-8791

3102-0102

1002-5991

 ?gnunhoW red ni treitsixe ehcüK nov trA etlletseg ni*reteimreV nov/mov ehcleW :51 egarF

)ni*reteimreV hcrud thcilfpsgnuztesdnatsnI ,thcersgnuztuN setfahreuad(

essohcseG ererheMerretraphcoH / ssohcsegdrE

 dnu CW ,daB ,rulF ,ehcüK nelhäz uzad thciN( ?gnunhoW eid tah remmiZ eleiv eiW :5 egarF

)emuärlletsbA
:lhaznaremmiZ

:essohcseG lhaznA

?gnunhoW neteteimrev red ehcälfnhoW eid tsi ßorg eiW :4 egarF
, ²m

)nednahrov negärhcshcaD( gnunhowssohcseghcaD

 ?rov pytsgnunhoW rerednoseb nie tgeiL :9 egarF

 evisulkxe( gnunhoW-esuohtneP
)essarreT ednefualmu ,gnuttatssuasgnunhoW

 tlietrev negatE iewz fua tsi gnunhoW( gnunhoW-ettenosiaM
 )nednubrev epperT enretni enie rebü dnu

)hcilgöm trowtnA enie run( ?tednifeb gnunhoW eid hcis med ni ,suaH sad tlhäz pyteduäbeG mehclew uZ :6 egarF

 tednifeb fpokhcsuD red( ehcsuD
)ennawedaB red rebü thcin hcis

reprökziehhcutdnaH

retsneF

 ,nezuerkna hcua( ennawedaB
 red ni tiekhcilgömhcsuD nnew

)tsi nebegeg ennaW

 egidrenebe / ehcielgnedoB
)ellewhcS enho( ehcsuD

gnuziehnedobßuF

 egalnasgnutfüL ehcsirtkelE
)tfulbA snetsednim(

?remmizedaB nie snetsednim gnunhoW red ni se tbiG :21 egarF
aJ 51 egarF uz retiew → nieN

daB nebles mi nekcebhcsaW setiewZ

 .nebierhcseb daB etettatsegsua netseb ma sad nredäB nererhem ieB( ?tettatsegsua remmizedaB sad tsi eiW :31 egarF

 .uzad thcin neröheg ni*reteiM red/sed negnutsielnegiE .driw tlletseg ni*reteimreV nov/mov saw ,na run eiS nezuerk ettiB
)hcilgöm negnunnenhcafrheM

7102-4102

 red hcierebressawztirpS mi ednäW
 ,ehcsuD ,ennawedaB( etkejborätinaS

 tztühcseg )ettelioT ,nekcebhcsaW
neseilF hcrud .B.z

ssohcsegrebO

 daB mi( ssulhcsnanenihcsamhcsaW
)nednahrov gnunhoW red ni tsnos redo

?gnunhoW red ni CW sad hcis tednifeB :11 egarF
aJ  nieN

2202-8102

rov pytsgnunhoW rerednoseb niek tgeil sE

4202-3202

tnnakebnU

tediB

?)CW etsäG( CW setiewz ,setarapes nie rebü gnunhoW eid tgüfreV :41 egarF
aJ  nieN

hcafreirfeG enho/tim knarhcslhüK

guzbatsnuD

knarhcsreirfeG retarapeS

enihcsamlüpS

dreH

eknärhcsnehcüK

nefokcaB

ehcüK red retlA :nednahrov sllaF

)tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew trarenfförüT .wzb -negalnahcerpS ehcleW :71 egarF

 ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew netiekhcilgömlletsbA .wzb -egalbA ehcleW :81 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov(

ehcüK red blahreßua eknärhcsuabniE

 gnunhoW red ni muarlletsbA
)²m 1 snetsednim ,knarhcsuabniE niek(

 blahreßua muarlletsbA regiröheguZ
 -relleK rerabßeilhcsba( gnunhoW red

)nedobhcaD .wzb muarrehciepS redo ztalplletsbadarrhaF rethcadrebÜ

   ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew tumraereirraB red elamkreM ehcleW :02 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov(

nednahrov guzfuA rabhcierre ierfnefuts gnunhoW ierfnellewhcs tsi gnunhoW elamkreM reseid senieK

 negnunnenhcafrheM ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew netfahcsnegiE neretiew ehcleW :12 egarF

)hcilgöm

nednahrov suaH mi muarnekcortehcsäW

muarnenihcsamhcsaW

 ni neisuolajneßuA redo nedälebeihcS ,nedälretsneF ,nedällloR
nednahrov emuäR red etfläH red snetsednim

 )saG ,ressaW ,mortS( negnutielsnoitallatsnI
tgelrev ztuP rebü dnegeilierf dnegeiwrebü

 tim( aiggoL/essarreT)-hcaD(/noklaB
)elhütS/hcsiT rüf ztalP dnehciersua

 neredna senie nehcierrE muz red ,muarnhoW( remmizsgnaghcruD
)ssum nedrew treuqhcrud smuarnhoW

.ä.u muarkreW ,muarstfahcsniemeG

sotuA-E rüf tiekhcilgömedaL

 ?nie egalnanürG renie redo snetraG senie gnuztuN eid gartrevteiM red tßeilhcS :22 egarF

)ehcälfnürG/neznalfP tim dnaL kcütS setznergegba seßorg ²m 01 .dnim(
aJ  nieN

→ aj sllaF

)edruw tffahcseb ni*reteiM red/sed netsoK fua gnuzieH nnew ,hcua( gnuzieH etlletseg ni*reteimreV nov enieK

 nefölezniE

)eduäbeG eznag sad rüf gnuzieH enie( gnuziehlartneZ

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?tzieheb dnegeiwrebü gnunhoW eid driw eiW :32 egarF

)egatE eznag eid redo gnunhoW eznag eid rüf gnuzieH enie( gnuziehnegatE

:rawz dnu ,segitsnoS

 ?uzad wkP menie tim reteiM ned rüf tiehnegelegkraP enie segartrevteiM sed nemhaR mi tröheG :91 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM(

egaraG tropraC/ztalplletS rethcadrebÜ egaragfeiT ni ztalplletS ztalplletS reneffO

muarlletsbadarrhaF

suahneilimafiewZ

suahneilimafniE sednehetsierF

)tiehnienhoW enie run( suahnehieR

suahneilimafrheM ?gnagniesuaH orp negnunhoW neleiv eiw tiM  → 6-3

21-7

rhem dnu 31

teteimrev ni*reteimreV nov gnuttatssuanehcüK enieK ehcükyrtnaP/ehcsinhcoK

:gnuttatssuA redneglof tim ehcükuabniE

regnüj redo erhaJ 01 retlä redo erhaJ 12erhaJ 02 sib 11

gnuztuN neginiella ruz neietrapsuaH neredna tim gnuztuN rehciltfahcsniemeg uz

nedobttekraP

nedobzlohneleiD

 ni*reteimreV nov niek
galebnedoB retlletseg

nedobtanimaL

 niek/nedoB regitsnos
tgeiwrebü galebnedobßuF

nedoblyniVnedobnietS/-romraM

nedobmueloniL/-CVP

nedobhcippeT

nedoblehcaK/-neseilF

 ,shcierebfalhcS/-nhoW sed lieT nednegeiwrebü ned fua neffert netfahcsnegienedobßuF nedneglof red ehcleW :61 egarF

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?uz ,ehcüK/daB/rulF nov nehesegba

renfförüT tim egalnahcerpsnegeG renfförüT tim egalnahcerpsoediV renfförüT ruN
 egalnahcerpS redeW

renfförüT hcon

nieN
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C Anhang: Vermieter:innenfragebogen

retiew → aJ ednE → nieN

4 etieS 1 etieS

 ednE → aJ retiew → nieN
 -stfahcstdnawreV ,-stiebrA ,-tsneiD senie dnurgfua ni*reteiM eid/red tlhazeB :B egarF

 etgißämre enie )tiekgitätnenni*retsiemsuaH awte( sessintlährevstfahcsdnuerF redo
?eteiM eniek redo

 ednE → aJ retiew → nieN retredröfeg hciltneffÖ( ?nednubegsierpteim lleutka gnunhoW eid tsI :C egarF

 sed nemhaR mi negnunhoW egitsnügsierp ,“gnunhowlaizoS„ awte ,muarnhoW
)gnudnibsierpteiM egitsnos redo slledomnetouQ remiehnnaM

 ednE → aJ redo gnuthcirniE nelaizos renie ,semiehnhoW senie lieT gnunhoW eid tsI :D egarF

 ,miehnhownednereidutS ,“nenhoW setuerteB„ ,miehegelfP .B.z( ?tfnukretnulemmaS renie
)eppurgnhoW elaizos

 ednE → aJ gartrevteiM mi gnuztuN ehcilbreweg)-liet( enie gnunhoW eid rüf tsI :E egarF

)uzad thcin nelhäz remmizstiebrA( ?nehesegrov

   ?teteimrev treilbömliet redo treilböm gnunhoW eid eiS nebaH :F egarF

)eknärhcsuabniE redo/dnu ehcükuabniE rüf thcin tlig(

tanoM rhaJ
?nennogeb sintlährevteiM sad tah nnaW :1 egarF

miehnnaM rüf 6202/5202 legeipsteiM netreizifilauq muz negobegarF-nenni*reteimreV

retiew → tnnakebnU

retiew → nieN

retiew → nieN

...na gnunhoW eid eiS neteimreV :A egarF

ednE → ni*remütnegiE r*edneztuntsbles eiS dnis redo

retiew → ni*reteiM n*enie

 muz seztesegsgnurhüfniE sed 2 § 832 .trA( dnethcilfprev 2202 iluJ .1 med ties tsi negnugarfeblegeipsteiM na emhanlieT eiD

 .)hcubzteseG nehcilregrüB

retiew → nieN
 tsi gnunhoW nettelpmok renie lieT sad ,remmizlezniE nie mu hcis se tlednaH :G egarF

 nov ,rulfsuaH mov ,suahnepperT mov( ?gnagniE renegie nie gnunhoW red tlhef redo
)neßua

 ednE → aJ

)gnurälkresgnurednäteiM retztel .wzb gartrevteiM ßämeg( ?eteiM etrabnierev 4202 iluJ rüf eid tsi hcoh eiW :2 egarF

:eteimotturB ehciltanom etrabnierev etmaseG , €

,

:sua nemmasuz hcis tztes garteB reseiD

   ,netsoksbeirteB / -nebeN ,-zieH enho eteiM = eteimdnurG redo( eteimtlakotteN )a
 :)egalmusgnureisinredoM .lkni .fgg

, :)gnulhazsuaroV / elahcsuaP ehciltanoM( netsoksbeirteB / -nebeN / -zieH )b

,

:ztalplletS / egaraG )d

rüf egälhcsuZ / netsoK erednA )f ,

€

€

€

€

 .nemhenrov miehnnam/ed.tutitsni-pla.www//:sptth retnu enilno hcua nebagnA erhI nennök eiS

 eiS nellüf netsnosnA .nedrew tetrowtnaeb thcin negarF neretiew eid nessüm “ednE →„ senie nehcierrE ieB .nezuerkna sedneffertuZ ettiB
 nednes ettib ,nellüfsua negobegarF netmaseg ned redo nehcierre “ednE →„ nie eiS bo lagE .sua egarF netztel ruz sib ettib negobegarF ned

.riw nelhaz otroP saD .galhcsmU netgelegieb ned rüfreih eiS neztuN .kcüruz snu na llaF medej ni negobegarF ned eiS

:galhcsuzsgnureilböM )c

, €

?neseiwegsua gartrevteiM mi gnureilböM eid rüf gnulhazteiM etarapes enie tsI :aj sllaF

)nebiehcS enednubrev tsef ierd( retsnefztuhcsemräW-nebiehcS-3

)hcilgöm trowtnA enie ruN( ?fua dnegeiwrebü gnunhoW red ni retsneF eid nesiew netfahcsnegiE ehcleW :72 egarF

)nethcihcsnehcsiwZ enho ebiehcS egiznie enie( gnusalgrevhcafniE

)nemharretsneF ednegeilrednanieretnih iewz( retsnefnetsaK

lÖ

saG

)hcilgöm negnunnenhcafrheM( ?tednewrev nezieH muz nedrew netrasgnugrosreV/regärteigrenE ehcleW :42 egarF

emräwnreF mortS

tnnakebnUelhoK stelleP

eigreneraloS epmupemräW

regärteigrenE egitsnoS

)nebiehcS enednubrev tsef iewz( )dradnatS( retsnefsalgdnubreV-nebiehcS-2

:

:ehcükuabniE )e , €

 ,tlletseg ni*reteimreV nov( ?fua suaH sad/gnunhoW eid tsiew gnuzieH red ieb netiehrednoseB ehcleW :52 egarF

)hcilgöm negnunnenhcafrheM

emuäR red etfläH red snetsednim ni gnuziehnedobßuF

gnugrosrevsgnuzieH etreillatsni tsef enho daB redo ehcüK ,muarnhoW nie snetsedniM 

nednahrov )nefonedewhcS ,nimaK reneffo ,nefolehcaK( effotsnnerB etsef rüf egalnasgnureueF ehcilztäsuZ 

gnunhoW red ni/eduäbeG mi gnugrosrevressawmraW elartneZ

 ni*reteimreV nov/mov enho daB redo ehcüK
gnugrosrevressawmraW etlletseg

)mortS/saG tim( gnunhoW red ni reztihrefualhcruD nie snetsedniM

 ?tettatsegsua dnegeiwrebü gnunhoW eid eiS nebah gnugrosrevressawmraW red trA rehclew tiM :62 egarF

)hcilgöm trowtnA enie run ,tlletseg ni*reteimreV nov(

etäreghcsitretnU redo reliobnielK ererheM

 ?treinas/treisinredom ,ni*reteimreV red/sed netieS nov nemhanßaM ehciluab hcrud 2102 ties gnunhoW eid edruW :82 egarF

 essintlährevnhoW neniemeglla eid nressebrev ,gitlahhcan gnunhoW red trewshcuarbeG ned nehöhre nemhanßamsgnureisinredoM(
 dnu -sgnutlahdnatsnI nehcilbü eid dnis tniemeg thciN .ressaW redo eigrenE nov negnurapsniE egitlahhcan nekriweb redo reuaD fua

)!netiebrasgnureivoneR

?trhüfeghcrud 2102 ties nedruw nemhanßamsgnureisinredoM nedneglof red ehcleW →  aj sllaF

 ,ennawhcsuD/ennaW ,neseilF .dnim( hcierebrätinaS
treuenre )ettelioT ,nekcebhcsaW

treuenre dnegeiwrebü nedöbßuF

treuenre dnegeiwrebü retsneF

 sreguezreemräW sed gnureuenrE
)emrehtsaG ,lessekzieH .B.z(

treuenre nerütsgnunhoW dnu -nennI

tuabegnie ztuhcsllahcS)-ttirT(

 retsrebo/hcaD nov gnummäD ettelpmok
ekcedssohcseG

treuenre rütsgnagniesuaH

dnawneßuA red gnummäD ettelpmok

 dnessafmu ßämegtiez noitallatsniortkelE
)retlahcS-IF ,ttinhcsreuqsgnutieL .lkni( treuenre

nekcedrelleK rella gnummäD ettelpmok

:rawz dnu nemhanßaM eretiew

)GA ,HbmG .B.z ,nosreP ehcsitsiruj( ni*remütnegiE r*etavirP

? eiS nelhäz ni*nremütnegiE nov eirogetaK rehclew uZ :92 egarF

).wsu gnutfitS ,dnuB .B .z( egitsnoS

HbmG eppurgsnemhenretnU GBG

tfahcsnessoneg)uab(sgnunhoW

)nosreptavirP ,nosreP ehcilrütan( ni*remütnegiE r*etavirP

!emhanlieT erhI rüf knaD neleiV

tanoM rhaJ
 ?trednäeg laM etztel sad eteimtlakotteN eid edruw nnaW :3 egarF

)netsoksbeirteB red negnurednÄ enier dnis nemmonegsua(

trednäeg thcin guzniE med ties edruw eteimtlakotteN

aJ nieN

)tknuptiezsgnureisinredoM muz gnunhoW red dnatsuZ nerabhcielgrev uabueN menie tim( gnureinaslloV

:hcilmän ,nemhanßamsgnureisinredoM enleznie

 hcuarbeG regitsirfzruk run nie hcilgartrev gnunhoW eid rüf tsI :H egarF

?nehesegrov )etanoM 3 lamixam(
retiew → nieN ednE → aJ

G egarF → nieN retiew → aJ

 erhI gilliwierf snu eiS nennök ,nefrüd nereitkatnok hcon nebagnA nerhI uz netiehralknU ieb eiS riw nneW :03 egarF

.gidnewton OVGSD a.til 1 .sbA 6 .trA hcan gnugilliwniE enie tsi remmunnofeleT rerhI gnussafrE eid rüF .nebegna remmunnofeleT

:remmunnofeleT erhI

.frad nedrew trehciepseg ednesgnubehrE muz sib dnu negarfkcüR rüf remmunnofeleT eniem ssad ,nie egilliw hci ,aJ

.nessalretnih remmunnofeleT eniek ethcöm hci ,nieN

 :edocsgnaguZ rhI  :DI-sgnunhoW
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